
Medienpartner  

des ZVSHK  

Gentner Verlag

Praxisbeispiele

Wie die Vorgaben 

praxisnah umgesetzt 

werden

BEG

Das steht in der Bundes

förderung energie

effizienter Gebäude

GEG

Was das GEG  

Gebäudeenergiegesetz 

jetzt vorschreibt

B
ild

: 
h

ka
m

a 
- 

st
o

c
k.

ad
o

b
e
.c

o
m

B
ild

: 
D

an
 R

ac
e
 -

 s
to

c
k.

ad
o

b
e
.c

o
m

B
ild

: 
R

o
b

e
rt

 P
o

o
rt

e
n

 -
 s

to
c
k.

ad
o

b
e
.c

o
m

B
ild

: 
R

al
f 

G
e
ith

e
 -

 s
to

c
k.

ad
o

b
e
.c

o
m

SONDERHEFT 2024: GEG UND BEG IM SHK-HANDWERK
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Im Galopp Richtung  
Energiewende
Die gute Nachricht: Förderanträge auf Basis von 

GEG und BEG können endlich gestellt werden. 

Die schlechte Nachricht: Für noch lange nicht al-

le Projekte können Anträge gestellt werden. Au-

ßerdem ist das Prozedere rund um Registrierung 

und Antragstellung etwas komplizierter geraten. 

Auch zwischen Bewilligung, Maßnahmenbeginn 

und Auszahlungszeitraum liegen zum Teil er-

hebliche Zeiträume. Das schafft eher Unsicher-

heit denn Gewissheit. Nichtsdestotrotz wird vom 

SHK-Handwerk erwartet, 

das Heizungsgsestz mit 

all‘ seinen viel diskutierten 

Facetten zum Leben zu er-

wecken. Das ist gar nicht 

so leicht, denn „der Gaul 

wurde verkehrt herum gesattelt“ wie es hinter vor-

gehaltener Hand heißt. Dazu lahmt er noch, statt 

im Galopp aufs langfristige Ziel loszugaloppieren, 

um Deutschland wesentlich energieeffizienter als 

bisher zu beheizen. Um der ganzen Gemengela-

ge rund um GEG und BEG Herr zu werden, haben 

wir von Seiten der SBZ in dieser Sonderveröffentli-

chung alles Wissenswerte zusammengestellt. Von 

der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Registrierung 

beim Zuschussgeber bis hin zu Planungssoftware 

für Wärmepumpenpro-

jekte. Damit Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, 

erfolgreich(er) an der 

Energiewende mitwir-

ken können. 

Dennis Jäger 

SBZ Chefredakteur„Der Gaul  
wurde verkehrt  

herum gesattelt.“ 
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Über die wesentlichen Änderungen bei der Heizungsförderung informiert das Serviceportal 
„Intelligent heizen“ der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VDZ). Der Beitrag liefert 
eine Zusammenfassung.

Heizungsförderung: die 
Änderungen im Überblick 
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DAS IST NEU IN 2024

Zu Anfang des Jahres 2024 ist das neue Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) – auch Hei-
zungsgesetz genannt – und mit ihm die 

neuen Förderrichtlinien der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) in Kraft getreten. Für 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer be-
deutet das neben mehr Klarheit vor allem eins: 
Fördermittel für den Heizungstausch sind nun 

Klar im Fokus der neuen Heizungsförderung: die Wärmepumpe.

ausschließlich bei der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) erhältlich. Erste Anträge können seit 
dem 27. Februar 2024 eingereicht werden.

BAFA für Heizungsoptimierung und 
Gebäudehülle zuständig
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) ist nur noch zuständig für

4
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bewohnte Immobilien und setzt ebenfalls vor-
aus, dass eine mindestens 20 Jahre alte fossile 
Heizung ausgetauscht wird. 

Die Boni können kombiniert werden. Maximal be-
trägt der Fördersatz inklusive Boni 70 %.

Heizungsoptimierung und einzelne 
Maßnahmen
Zuschüsse für einzelne Effizienzmaßnahmen, wie 
die

 – Dämmung der Gebäudehülle,
 – der Einbau einer Lüftungsanlage oder
 – die Heizungsoptimierung

können beim BAFA beantragt werden. Der Förder-
satz von 15 % erhöht sich um 5 %, wenn nachge-
wiesen wird, dass die Arbeiten im Rahmen eines 
individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) vorge-
nommen wurden. In diesem Fall erhalten Sanie-
rer maximal 60.000 Euro pro Wohneinheit, ohne 
Sanierungsfahrplan liegen diese bei 30.000 Euro. 

Neu ist die Förderung für eine Heizungsopti-
mierung zur Emissionsminderung mit einer pau-
schalen Förderung von 50 %. Gefördert wird eine 
Anlage, die dazu beiträgt, die Staubemissionen 
von Feuerungsanlagen für feste Biomasse um 
mindestens 80 % zu reduzieren.

„Der Wechsel zu einer nachhaltigen Heizung, 
die dann die nächsten Jahrzehnte im Einsatz sein 
wird, ist eine gute Investition in die Zukunft,“ findet 
VdZ-Geschäftsführer Jens J. Wischmann. „Und die 
neuen Förderbedingungen laden geradezu dazu 
ein, die Wärmewende in den eigenen vier Wän-
den anzugehen.“ Weiterführende Informationen 
rund um das neue Gebäudeenergiegesetz und die 
Heizungsförderung stehen auf dem Serviceportal 
www.intelligent-heizen.info zur Verfügung. 

 Quelle: VdZ e.V. / Intelligent heizen / ml

„Bis zu 70 % Zuschuss 
gibt es vom Staat für 
eine neue Heizung 

auf Basis erneuerba-
rer Energien.“

Jens J. Wischmann, VDZ

 – Heizungsoptimierung
 – Arbeiten an der Gebäudehülle
 – Gebäudenetz errichten, umbauen, erweitern. 

„Intelligent heizen“ hat sein Informationsangebot 
auf den entsprechenden Förderseiten aktualisiert. 
Die im Zuge der Novellierung des neuen Gebäu-
deenergiegesetzes eingetretenen Richtlinien gel-
ten ausschließlich für den Einbau neuer Heizun-
gen. Bereits eingebaute Heizungen dürfen 2024 
weiter betrieben und defekte Heizungen weiter-
hin repariert werden.

Einheitliche Grundförderung

Heizungen, die erneuerbare Energien nutzen 
(wie z.B. Wärmepumpen, Biomasseanlagen, oder 
Brennstoffzellenheizungen) erhalten einen ein-
heitlichen Fördersatz von 30 %. Das macht die 
Förderung übersichtlicher und einfacher für Ei-
genheimbesitzer, die ihre Heizung technisch auf 
den neuesten Stand bringen möchten. 

„Das Jahr 2024 startete mit guten Nachrichten 
für Eigenheimbesitzer, die einen Heizungstausch 
planen: Bis zu 70 % Zuschuss gibt es vom Staat für 
eine neue Heizung auf Basis erneuerbarer Energi-
en. Wer seine alte Heizung ersetzen möchte, soll-
te jetzt aktiv werden und in die Planung gehen, 
um in den Sommermonaten den Austausch um-
zusetzen“, rät Jens J. Wischmann, Geschäftsfüh-
rer der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und 
Energie. Das Serviceportal intelligent-heizen.info 
verlinkt über die Handwerkersuche zu Online-
Datenbanken mit Kontakten zu Heizungsfachbe-
trieben in ganz Deutschland.

Heizungstausch: Neue 
Bonusregelungen
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die 
ihre alte Heizung gegen eine klimafreundlichere 
Alternative austauschen möchten, können 2024 
außerdem von zusätzlichen Boni profitieren:

 – Fällt die Wahl beispielsweise auf eine Wär-
mepumpe mit natürlichem Kältemittel, greift 
der Effizienz-Bonus von 5 %. Dieser löst den 
Wärmepumpen-Bonus von 2023 ab.

 – Ein Klimageschwindigkeits-Bonus von 20 % 
wird selbst nutzenden Eigentümern gewährt 
für den frühzeitigen Austausch alter fossiler 
Heizungen. Bis 31. Dezember 2028 beträgt 
dieser Bonus 20 %, danach sinkt er alle zwei 
Jahre um 3 % ab, zunächst am 1. Januar 2029 
auf 17 %. Der Klimageschwindigkeits-Bonus 
wird für den Austausch von funktionstüchti-
gen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspei-
cherheizungen sowie von mehr als 20 Jahre 
alten Biomasse- und Gas-Heizungen gewährt.

 – Neu eingeführt wurde außerdem der Ein-
kommensbonus für Haushalte mit einem 
Gesamteinkommen von unter 40.000 Euro. 
Diese können ab 2024 beim Heizungstausch 
zusätzlich zur Grundförderung weitere 30 %. 
erhalten. Auch dieser Bonus gilt nur für selbst 

Der Fördersatz von 15 % erhöht  
sich um 5 %, wenn nachgewiesen  

wird, dass die Arbeiten im Rahmen  
eines individuellen  

Sanierungsfahrplans  
(iSFP) vorgenommen wurden.
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Die Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG-2024 bietet attraktive Zuschüsse für den 
Umstieg auf das Heizen mit erneuerbaren Energien. Das hat Auswirkungen, insbesondere bei 
alten Heizungen. 

Was wird in der BEG in  
welcher Höhe gefördert? 
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BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE GEBÄUDE BEG

Das BEG fördert Investitionen in energieeffiziente Heizungssysteme. Allerdings in unterschiedlichen Höhen.
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Hinsicht lohnen. Das Programm Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) gibt es schon 
seit einiger Zeit, nun wurde (wird) es an die neuen 
An- und Herausforderungen angepasst, die das 
GEG 2024 bringt. Die BEG-2024 fördert weiter-
hin auch die energetische Gebäudesanierung, in 
Teilbereichen stärker als bisher. Das ist neu: För-
deranträge werden nicht wie bisher beim BAFA, 
sondern jetzt bei der KfW gestellt.

Mit einer Übergangsregelung für das Nachrei-
chen eines Förderantrags auch nach der Beauf-
tragung sollen Heizungsmodernisierer von den 
neuen Förderkonditionen profitieren können, 
bevor das Antragsverfahren verfügbar ist. Voraus-
setzung ist stets, dass die (weiteren) Bedingungen 
aus der Förderrichtlinie eingehalten werden. Die 
Übergangsregelung gilt für Vorhaben, die bis zum 
31. August 2024 begonnen werden. Der Antrag 
muss dann bis zum 30. November 2024 gestellt 
werden. Im Anschluss an den Zeitraum der Über-
gangsregelung muss die Förderzusage vor der 
Beauftragung erfolgen. 

Die Erteilung der zu beantragenden Förderzu-
sage ist als aufschiebende oder auflösende Bedin-
gung in den Lieferungs- oder Leistungsvertrag auf-
zunehmen (hierzu bieten die FAQs zum BEG Mus-
terformulierungen im Abschnitt A.25 an). Das be-
deutet, dass über eine entsprechende Bedingung 
zu vereinbaren ist, dass der Vertrag nur in Kraft tritt, 
wenn es zu einer Förderzusage kommt. So soll ei-
ne bessere Planbarkeit für die Antragsberechtigten 
erreicht und letztlich auch die Planungssicherheit 
für Handwerksbetriebe erhöht werden. Die neue 
Regelung soll verhindern, dass Fördermittel durch 
„Vorratsanträge“ für Vorhaben blockiert werden, 
die nicht zügig umgesetzt werden. 

Der Zeitraum, in dem eine geförderte Maßnah-
me umzusetzen ist, ist der Bewilligungszeitraum. 

Die Situation im  
Konkreten und damit 
das optimale Ergebnis 

hängt von vielen  
Parametern ab.
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Paradoxerweise zählen neben 

der Wärmepumpe Gas und Öl 

zu den Absatzgewinnern des 

Jahres 2023.

Das im Jahr 2023 mit viel Aufregung no-
velliert Gebäudeenergiegesetz soll die 
Heizungswende und die Wärmewende 

beschleunigen und – das wird zumeist in ober-
flächlichen Diskussionen unterschlagen – Ge-
bäudeeigentümer und Verbraucher vor hohen 
Kosten und Fehlinvestitionen schützen. 

Ein grundsätzliches Problem bei diesen Zie-
len ist, dass die Situation im Konkreten und da-
mit das optimale Ergebnis von vielen Parametern 
abhängt. Und letztendlich kann das „optimale Er-
gebnis“ je nach Blickwinkel und Risikoabwägung 
höchst unterschiedlich ausfallen respektive defi-
niert werden. Dazu kommt, dass sich erst mit der 
kommunalen Wärmeplanung herauskristallisiert 
– allerdings unverbindlich – welche Erfüllungs-
option als zukunftstaugliche Lösung zum Heizen 
vor Ort zur Verfügung stehen werden. 

Die politisch holprige Entwicklung zum 
GEG 2024 – der oft benutzte Begriff Heizungsge-
setz beschreibt nur die Neuerungen, das Gesetz 
insgesamt regelt viel mehr – sowie die mögliche 
Transformationsgeschwindigkeit haben allerdings 
dazu geführt, dass die Anforderung – bei jeder ab 
2024 neu eingebauten Heizungsanlage 65 % er-
neuerbare Energie zu nutzen – nur teilweise in die 
Realität umgesetzt wird. Bei einigen der 65-%-Er-
füllungsoptionen, beispielsweise Wärmenetze, 
100-%-H2-ready-Gas-Heizungen (unter be-
stimmten Bedingungen) und Stromdirektheizun-
gen, wird die Erfüllung erst in der Zukunft erreicht 
aber schon vorab anerkannt. 

Wer in bestehenden Gebäuden seine Hei-
zung austauscht und dabei auf mindestens 65 % 
erneuerbare Energie umsteigt, wird dabei (auf 
rechtzeitigen Antrag) vom Staat finanziell unter-
stützt. Insbesondere wenn alte Heizungsanlagen 
modernisiert werden, kann sich das in mehrfacher 
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BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE GEBÄUDE BEG

bestimmte Biomasse-Heizungen (siehe unten) 
und eine reine Investitionsmehrausgabenför-
derung für wasserstofffähige Heizungen. 

 – Der Austausch einer alten mit fossilen Brenn-
stoffen betriebenen Heizung (Erdgas, Heizöl, 
Flüssiggas, Kohle) gegen eine Heizungsanlage, 
die mindestens 65 % erneuerbare Energie (im 
Sinne der Förderrichtlinie), kann eine Grund-
förderung von 30 % der anrechenbaren Kos-
ten (bis zu einer Obergrenze) erhalten. Einen 
Anspruch auf die Grundförderung haben alle 
Hauseigentümer, Vermietende, Unternehmen, 
gemeinnützige Vereine, Kommunen sowie 
Contractoren. 

 – Nachstehende Wärmeerzeuger auf Basis er-
neuerbarer Energien sind über die BEG-2024 
förderfähig:

 – solarthermische Anlagen
 – Biomasse-Heizungen
 – Wärmepumpen
 – Brennstoffzellen
 – Innovative Heizungen
 – Errichtung, Umbau, Erweiterung von Ge-
bäudenetzen

 – Gebäudenetzanschlüsse
 – Wärmenetzanschlüsse 

 – Stromdirektheizungen sind über die BEG-
2024 nicht förderfähig. Bei Hybrid-Heizungen 
(z. B. Gas-Heizung plus Wärmepumpe) ist nur 
der Erneuerbare-Energien-Anteil förderfähig. 

 – Bei wasserstofffähigen Heizungen 
(100-%-H2-ready) sind nur die spezifischen 
Investitionsmehrausgaben förderfähig, da 
es sich im Übrigen um konventionelle Gas-
Brennwertheizkessel handelt, die nicht förder-
fähig ist. Fossile Heizungen werden über die 
Förderprogramme des Bundes grundsätzlich 
nicht mehr gefördert. 

Wenn alte  
Heizungsanlagen 

modernisiert  
werden, kann sich 
das in mehrfacher 
Hinsicht lohnen.

Dieser beträgt grundsätzlich 36 Monate ab Zu-
gang der Zuschusszusage bzw. des Zuwendungs-
bescheids. 

Hinweis: Die technische Antragstellung für 
sonstige Effizienzmaßnahmen sowie Errichtung, 
Umbau und Erweiterung von Gebäudenetzen 
beim BAFA startet zum 1. Januar 2024. Für die 
Förderung systemischer Sanierungen (BEG WG 
und NWG) bleibt die Antragstellung durchgängig 
möglich. 

Wichtige Eckpunkte der BEG-2024-
Förderung 

 – Anders als in der bisherigen BEG-2023 gibt 
es in der BEG-2024 keine technologiediffe-
renzierte Fördersätze. Ausnahmen sind der 
5-%-Effizienz-Bonus für bestimmte Wärme-
pumpen (siehe unten), der Emissionsminde-
rungszuschlag von 2500 Euro pauschal für 
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Je nach Alter der Anlage und neu zu installierender Heizung muss 

genau gerechnet werden.
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Solarthermie und Kraft-Wärme-

Kopplung haben derzeit einen 

schweren Stand.
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 – Selbstnutzende Eigentümer – die ihre funk-
tionierende Heizung (wichtig: also vor einer 
„Heizungshavarie“) – austauschen, können 
zusätzlich einen Klimageschwindigkeits-
Bonus erhalten. Bis Ende 2028 beträgt der 
Bonus 20 % auf die anrechenbaren Kosten 
(bis zu einer Obergrenze). Danach sinkt er al-
le zwei Jahre um 3 %, zunächst also auf 17 % 
ab dem 1. Januar 2029. Bei Öl-, Kohle-, Ga-
setagen- und Nachtspeicherheizungen gibt 
es kein Mindestalter der Wärmeerzeuger. Bei 
sonstigen Gas-Heizungen und bei Biomasse-
Heizungen steht der Klimageschwindigkeits-
Bonus nur zur Verfügung, wenn die ausge-
tauschte Heizungsanlage mehr als 20 Jahre 
alt war. Bei einer Biomasse-Heizung ist der 
Klimageschwindigkeits-Bonus nur dann er-
hältlich, wenn sie mit einer solarthermischen 
Anlage, einer Photovoltaik-Anlage mit elektri-
scher Trinkwassererwärmung oder einer Wär-
mepumpe kombiniert wird.

 – Hinzu kommt mit der BEG-2024 erstmals ein 
einkommensabhängiger Bonus von 30 % der 
anrechenbaren Kosten (bis zu einer Ober-
grenze). Anspruch haben selbstnutzende Ei-
gentümer mit bis zu 40.000 Euro zu versteu-
erndem Haushaltsjahreseinkommen. 

 – Für Wärmepumpen, die als Wärmequelle Was-
ser, Erdreich oder Abwasser nutzen oder ein 
natürliches Kältemittel (z. B. R290 Propan) 
einsetzen, kann ein Effizienz-Bonus von zu-
sätzlich 5 % beantragt werden. Für Biomasse-
Heizungen wird ein Emissionsminderungs-
zuschlag von 2500 Euro gewährt, wenn sie 
einen Staub-Emissionsgrenzwert von 2,5 mg/
m³ einhalten. 

 – Die Boni können ergänzt werden, sie sind also 
kumulierbar. Maximal können jedoch nur 70 % 
der anrechenbaren Kosten (bis zu einer Ober-
grenze) gefördert werden. 

 – Die Obergrenze der anrechenbaren Kosten für 
den Heizungsaustausch in Einfamilienhäusern 
beträgt 30.000 Euro. Diese Summe gilt auch 
für die erste Wohneinheit in Mehrparteienhäu-
sern. Bei weiteren Wohneinheiten werden ins-
gesamt höhere Kosten gefördert: 

 – In einem Mehrparteienhaus erhöhen sich die 
maximal förderfähigen Ausgaben um jeweils 
15.000 Euro für die zweite bis sechste sowie um 
jeweils 8000 Euro ab der siebten Wohneinheit. 
Bei Nichtwohngebäuden gelten Grenzen für die 
förderfähigen Kosten nach Quadratmeterzahl. 

 – Der Emissionsminderungszuschlag von 
2500 Euro wird nicht mit der Obergrenze der 
anrechenbaren Kosten verrechnet, also zu-
sätzlich gewährt. Allerdings darf der gewährte 
pauschale Zuschlag bei den förderfähigen 
Ausgaben nicht erneut angesetzt werden 
(Doppelförderungsverbot). 

 – Für weitere energetische Sanierungsmaßnah-
men, etwa für die Dämmung der Gebäude-

hülle, für neue Fenster, Anlagentechnik oder 
Heizungsoptimierung, können ebenfalls För-
dermittel beantragt werden. Der Fördersatz 
beträgt auch künftig bis zu 20 %: Der Grund-
fördersatz beträgt 15 %, zusätzlich ist gegebe-
nenfalls eine 5-%-Bonus beim Vorliegen eines 
individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) mög-
lich. Die maximal förderfähigen Ausgaben für 
Effizienzmaßnahmen liegen bei 60.000 Euro 
pro Wohneinheit, wenn ein individueller Sa-
nierungsfahrplan vorliegt und bei 30.000 Euro 
ohne Sanierungsfahrplan.  
Das bedeutet, dass künftig die Höchstgrenzen 
der förderfähigen Ausgaben für Heizungs-
tausch einerseits und weitere Effizienzmaß-
nahmen andererseits additiv sind. In der Sum-
me gilt dann für ein Einfamilienhaus bzw. die 
erste Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus 
eine Höchstgrenze der förderfähigen Ausga-
ben von 90.000 Euro, wenn Heizungstausch 
und Effizienzmaßnahme mit individuellem 
Sanierungsfahrplan durchgeführt werden. In 
der BEG-2023 waren (sind) die maximal för-
derfähigen Ausgaben für alle durchgeführten 
Maßnahmen am Gebäude auf 60.000 Euro in-
nerhalb eines Kalenderjahres begrenzt. 
Quelle: BMWK, www.energiewechsel.de / jv  

Ergänzungskredit
Neu ist ein ergänzendes Kreditangebot von bis zu 120.000 Euro Kredit-
summe pro Wohneinheit – zinsverbilligt für private Selbstnutzer von 
Wohngebäuden mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen 
von bis zu 90.000 Euro – für den Heizungstausch und weitere Effizienz-
maßnahmen. Die maximale Zinsvergünstigung beträgt 2,5 % für die erste 
Zinsbindungsfrist. Erhältlich ist der Ergänzungskredit bei der Hausbank 
bzw. Geschäftsbank unter Vorlage einer Zuschusszusage (KfW) bzw. eines 
Zuwendungsbescheids (BAFA). Der Ergänzungskredit ist auch für Nicht-
wohngebäude erhältlich. Für Nichtwohngebäude liegt die Kreditsumme 
bei 500 Euro/m² Nettogrundfläche, maximal jedoch insgesamt 5 Mio. Eu-
ro pro Vorhaben.

B
ild

: 
h

ka
m

a 
–

 s
to

c
k.

ad
o

b
e
.c

o
m

Für weitere  
energetische Sanie-
rungsmaßnahmen, 

etwa für die  
Dämmung der  

Gebäudehülle, für 
neue Fenster,  

Anlagentechnik oder 
Heizungsoptimie-

rung, können  
ebenfalls Fördermittel 

beantragt werden.
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Die Kanzlei Dr. Dimanski Schermaul Rechtsanwälte (www.ra-dp.de, Magdeburg) weist auf 
Haftungsrisiken, die sich aus den Beratungspflichten im GEG ergeben und beschreibt, wie sie 
vermieden werden.

Gebäudeenergiegesetz: 
Haftungsrisiken vermeiden 

BERATUNGSPFLICHT

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist 
am 1.1.2024 in Kraft getreten. Das Gesetz 
ist mit dem Wärmeplanungsgesetz ver-

knüpft, das ebenfalls seit 1.1.2024 rechtsverbind-
lich ist. Im GEG wird festgelegt, welche energe-
tischen Anforderungen beheizte und klimatisierte 
Gebäude erfüllen müssen. Damit werden Vorga-
ben zur Heizungs- und Klimatechnik sowie zu 
den Wärmedämmstandards in Gebäuden gesetzt. 
Aus dem Gesetz ergeben sich neue Beratungs-
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Mit den Neuerungen rund ums GEG einher geht auch eine umfassende Pflicht zur Beratung bzw. Aufklärung der Kunden.

pflichten für ausführende Unternehmen, deren 
Verletzung Haftungsrisiken begründen kann.

Künftig soll jede neu eingebaute Heizung auf 
Basis von 65 % erneuerbarer Energien betrieben 
werden. Das wird aber unmittelbar zunächst nur 
für Neubaugebiete gelten. Für Bestandsbauten 
gilt die 65-%-Vorgabe erst dann, wenn die Ge-
meinden ihre Pläne zur kommunalen Wärmepla-
nung vorgelegt haben, spätestens Mitte 2026 in 
großen und Mitte 2028 in kleinen Kommunen. 

Zu informieren ist 
über die Risiken der 
Preisentwicklungen 
für Erdgas, Heizöl, 

Strom und den CO2-
Abgaben.
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zent Erneuerbarer Energie spätestens nach 
dem 30.06.2026 verbindlich in kleineren Städ-
ten (weniger als 100.000 Einwohner) gilt das 
spätestens nach dem 30.06.2028. Das bedeu-
tet, neue Gas  oder Ölheizungen sind ab dem 
1.7.2026 bzw. 1.7.2028 nur zulässig, wenn 
sie zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energi-
en betrieben werden. Ist in einer Kommune 
auf der Grundlage eines Wärmeplans eine 
Entscheidung über die Ausweisung als Wär-
menetzgebiet (Neu- oder Ausbau) oder als 
Wasserstoffnetz ausbaugebiet schon vor Mitte 
2026 bzw. Mitte 2028 getroffen, wird hier der 
Einbau von Heizungen mit mindestens 65 % 
erneuerbaren Energien schon dann verbind-
lich.

 – Der Umstieg auf eine klimafreundliche Wär-
meversorgung soll durch Förderung erleich-
tert werden. Konkrete Festlegungen folgen 
noch. Vorgesehen war: Untere und mittlere 
Einkommensgruppen (bis 40.000 Euro zu 
versteuerndem Haushaltseinkommen pro 
Jahr) erhalten einen einkommensabhängi-
gen Bonus von 30 %. Dieser kommt hinzu zur 
Grundförderung von 30 %, die für alle verfüg-
bar ist. Für den Austausch einer alten fossi-
len Heizung vor 2028 war zudem ein Klima-
Geschwindigkeitsbonus von 20 % vorgesehen. 
Die maximal mögliche Förderung soll 70 % 
der Investitionskosten betragen.

 – Mieterinnen und Mieter werden vor Miet-
steigerungen geschützt. Zum einen sollen 

Für bestehende  
Gebäude und  

Neubauten, die in 
Baulücken errichtet 

werden, gibt es  
längere Übergangs-

fristen.
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Es ist wichtig, die Aufklärung der Kunden mittels Protokoll zu dokumentieren.

Die Regelungen im Überblick

 – Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen gilt ab 
1.1.2024 nur für den Einbau neuer Heizungen.

 – Bestehende Heizungen können weiter be-
trieben werden. Kaputte Heizungen können 
selbstverständlich repariert werden. Wenn ei-
ne Erdgas  oder Ölheizung irreparabel defekt 
ist (Heizungshavarie), gibt es pragmatische 
Übergangslösungen und mehrjährige Über-
gangsfristen, sodass warme Wohnungen und 
Häuser garantiert sind. In Härtefällen können 
Eigentümer von der Pflicht zum Heizen mit 
erneuer baren Energien befreit werden.

 – Es gibt eine zeitliche Abstufung zwischen 
Neubau und Bestandsgebäuden.

 – Die Pflicht zum Erneuerbaren Heizen greift 
ab dem 1.1.2024 für die meisten Neubauten. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem der Bau-
antrag gestellt wird. Für bestehende Gebäude 
und Neubauten, die in Baulücken errichtet 
werden, gibt es längere Übergangsfristen, um 
eine bessere Abstimmung der Investitionsent-
scheidung auf die örtliche Wärmeplanung zu 
ermöglichen.

 – Die Kommunale Wärmeplanung wird in den 
Kommunen angeschoben. Sie müssen spä-
testens bis Mitte 2028 (Großstädte Mitte 2026) 
festlegen, wo in den nächsten Jahren Wärme-
netze oder auch klimaneutrale Gasnetze aus-
gebaut werden. 

 – In Großstädten (mehr als 100.000 Einwohner) 
wird der Einbau von Heizungen mit 65 Pro-

11
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BERATUNGSPFLICHT

8

Nachweis Erfüllung Informationspflicht nach § 71 Absatz 11 
Gebäudeenergiegesetz

Fachkundige Person nach § 60b oder § 88 Absatz 1 GEG:

Vorname / Nachname

Straße / Hausnummer / PLZ / Ort 

 Schornsteinfeger/in nach Anlage A Nummer 12 zu der Handwerksordnung

 Installateur/in und Heizungsbauer/in nach Anlage A Nummer 24 zu der Handwerksordnung

 Ofen- und Luftheizungsbauer/in nach Anlage A Nummer 2 zu der Handwerksordnung

  Energieberater/in, die auf der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des 
Bundes stehen

 anderweitig nach § 88 Absatz 1 GEG berechtigte Person

Anschrift Beratungsobjekt: 

Straße / Hausnummer / PLZ / Ort

Vorname / Nachname Eigentümer / Eigentümerin

Anschrift Eigentümer / Eigentümerin, wenn abweichend

Anlass der Beratung: 

Geplanter Einbau einer  

  Gasheizung     Ölheizung     Heizung mit Nutzung fester Brennstoffe 

Nachfolgende Punkte waren Inhalt des Beratungsgesprächs:

  Information über mögliche Auswirkungen der Wärmeplanung im Gemeindegebiet, in dem 
das Objekt gelegen ist, in dem die Heizung eingebaut werden soll. 

  Kostenrisiken durch CO2- und Brennstoffpreise

  Grüne-Brennstoff-Quote ab 2029

  Zu den vorgenannten Punkten wurde der/die Eigentümer/in bereits im Rahmen einer  
 Energieberatung bzw.  der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) 

am   beraten (zutreffendes bitte ankreuzen und Datum der Beratung angeben)

Datum, Unterschrift Eigentümer/in

Datum, Unterschrift fachkundige Person, Stempel

B
ild
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X
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Vermieterinnen und Vermieter natürlich in 
neue Heizungsanlagen investieren und mo-
dernisieren. Dafür dürfen sie künftig bis zu 10 
Prozent der Modernisierungskosten umlegen. 
Allerdings müssen sie von dieser Summe eine 
staatliche Förderung abziehen, und die Mo-
dernisierungsumlage wird auf 50 Cent pro 
Monat und Quadratmeter gedeckelt. 

Wer berät?

Eigentümer bzw. Betreiber von Heizungsanla-
gen sind durch das GEG angehalten, bei der Hei-
zungserneuerung auf eine klimafreundliche Hei-
zung zu setzen. Dazu haben sie sich von fachkun-
digen Personen beraten zu lassen. Fachkundige 
Personen i.S.d. § 60b oder 88, Abs. 1 GEG sind:

 – Schornsteinfeger/in nach Anlage A Nummer 
12 zu der Handwerksordnung

 – Installateur/in und Heizungsbauer/in nach An-
lage A Nummer 24 zu der Handwerksordnung

 – Ofen- und Luftheizungsbauer/in nach Anlage 
A Nummer 2 zu der Handwerksordnung

 – Energieberater/in, die auf der Energieeffizi-
enz-Expertenliste für Förderprogramme des 
Bundes stehen

 – anderweitig nach § 88 Absatz 1 GEG berech-
tigte Person

Wozu ist zu beraten?

Für die Übergangsphase sind beim Einbau einer 
neuen Öl- oder Gasheizung einige Aspekte bei 
der Entscheidung zu berücksichtigen:

 – die Preisentwicklung der Energieträger und für 
die CO2-Abgabe sowie

 – die Verpflichtung, ab 2029 steigende Anteile 
von grünen Brennstoffen zu nutzen.

Beim Einbau einer Gasetagenheizung sind beson-
dere Fristen zu beachten. So muss beispielsweise 
innerhalb von fünf Jahren nach dem Austausch 
der ersten Etagenheizung entschieden werden, 
ob die Wärmeversorgung künftig über eine zen-
trale Heizungsanlage oder weiter einzeln pro 
Wohneinheit erfolgen soll. Wird die Heizung zen-
tralisiert, müssen alle Heizungen schrittweise an-
geschlossen werden. Bleibt die Heizung dezen-
tral, müssen neu eingebaute Etagenheizungen 
zu 65 Prozent Erneuerbare Energien nutzen. Zu 
informieren ist über die Risiken der Preisentwick-
lungen für Erdgas, Heizöl, Strom und den CO2-
Abgaben. Auch die Fördermöglichkeiten müssen 
Inhalt der Beratung sein. 

Um den Beratungspflichten zu entsprechen, 
empfiehlt sich die Verwendung eines Informati-
onsblattes der Bundesministerien für Wirtschaft 
und Bau sowie des ZVSHK zu den Informationen 
vor dem Einbau einer Heizungsanlage. Doku-
mentiert wird die Beratung zudem durch die Ver-
wendung eines Protokolls. 

  Quelle: Kanzlei Dr. Dimanski  
      Schermaul Rechtsanwälte / ml
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Branchennews direkt auf Ihr 
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Für ältere Heizungsanlagen in größeren Wohngebäuden wird eine Prüfung künftig Pflicht. Das 
sieht die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vor. 
Stellt die Untersuchung Mängel fest, muss die Heizung optimiert werden. 

Prüfung von Heizungsanlagen 
in größeren Wohngebäuden 

HEIZUNGSOPTIMIERUNG
B
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Frank Hettler von der Initiative „Zukunft Altbau“ 
rät, die Prüfung nicht auf den letzten Drücker zu 
planen. So vermeide man Terminprobleme. Es 
bietet sich an, die Prüfung an einen anstehenden 
Termin, etwa an eine sowieso stattfindende War-
tung oder an einen ausführlicheren Heizungs-
check zu koppeln.

Effizienz der Anlagen muss besser 
werden
Ziel ist, die Effizienz der bestehenden Anlagen zu 
erhöhen. Die neue Regelung hat zum Jahresbe-
ginn 2024 eine Verordnung aus dem Jahr 2022 
abgelöst. Die „Verordnung zur Sicherung der 
Energieversorgung durch mittelfristig wirksame 
Maßnahmen“ (EnSimiMaV) gab eine frühere Frist 
zur Prüfung vor, bezog sich jedoch nur auf Gas-
heizungen. Die neue Regelung umfasst nun alle 
Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger wie 
z.B. zentrale Gas-, Öl- oder Holzheizungen.

Bei der Prüfung untersuchen Fachleute die 
Heizung auf wesentliche Energieverluste. Kom-
men Mängel zum Vorschein, können sie einschät-
zen, ob eine Optimierung der Einstellungen aus-
reicht oder eine Reparatur notwendig ist. Die im 
Gesetz aufgeführten Maßnahmen entsprechen 
weitgehend denen aus der EnSimiMaV.
Zu prüfen ist unter anderem, ob 

 – die Regelungseinstellungen optimiert sind,
 – eine effiziente Heizungspumpe vorhanden ist,
 – die Dämmung der Rohrleitungen lückenlos 
vorhanden ist und

 – inwieweit die Vorlauftemperatur abgesenkt 
werden kann.

Weitere mögliche Optimierungsmaßnahmen sind 
die Nachtabsenkung sowie die Einstellung der 
Heizgrenztemperatur, damit die Heizung rechtzei-
tig im Sommerhalbjahr ab- und mit Blick auf das 
Winterhalbjahr wieder automatisch anschaltet.

Regelung nachjustieren und 
hydraulischer Abgleich
Ein Teil der Heizungsoptimierung ist die richtige 
Einstellung der Regelung. So werden die Räume 
tagsüber möglichst konstant mit der passenden 
Vorlauftemperatur beheizt. Das trägt zu einem 
energiesparenden Betrieb bei. Über Nacht ist 
es ratsam, die Vorlauftemperatur über die Ein-
stellung des Zeitprogramms herunter zu regeln. 
Senkt man die Vorlauftemperatur bspw. etwa ein 
bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen ab und 
erhöht sie kurz vor dem Aufstehen wieder, lassen 
sich vor allem bei älteren, schlecht gedämmten 
Gebäuden Heizkosten einsparen. Drei Grad weni-
ger Vorlauftemperatur entsprechen dabei durch-
schnittlich rund einem Grad weniger Raumwärme 
in der Nacht. Im Sommerhalbjahr sollte die Hei-
zungsfunktion weitgehend abgeschaltet werden 
und nur Warmwasser für Bad und Küche bereit-
stellen. Erst wenn im Herbst eine mehrtägige küh-
lere Wetterperiode eintritt, sorgt das Unterschrei-

Geprüft wird auch,  
wie hoch der Druck 
der Heizungspumpe 
sein muss, damit die 

Wärme optimal  
im Haus verteilt  
werden kann. 

Die neue gesetzliche Vorgabe gilt für Wohn-
gebäude mit mindestens sechs Wohnein-
heiten, die eine wassergeführte Heizung 

haben. Heizungen, die nach dem 30. September 
2009 eingebaut wurden, fallen 15 Jahre nach dem 
Einbau unter die Prüfpflicht und müssen spätes-
tens ein Jahr später untersucht worden sein. Wer 
eine Heizung am 1. Oktober 2009 eingebaut hat, 
muss die Prüfung also zum 30. September 2025 
vorweisen können. Eigentümerinnen und Eigen-
tümer älterer Heizungen haben Zeit bis 30. Sep-
tember 2027.

Kommen Mängel zum Vorschein, kann 

man einschätzen, ob eine Optimierung 

der Einstellungen ausreicht oder eine 

Reparatur notwendig ist.
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HEIZUNGSOPTIMIERUNG

Heizungspumpe erneuern  
und Rohre dämmen
Möglicherweise sollte auch die Heizungspumpe 
erneuert werden. Heizungspumpen sind in vie-
len Haushalten noch immer veraltet oder unge-
regelt. Handelt es sich nicht um eine sogenannte 
Hocheffizienzpumpe, verursacht das Zusatzkos-
ten beim Strom und beim Heizenergieverbrauch. 
Die Einschätzung der Expertinnen und Experten 
bei einer Heizungsprüfung gibt Aufschluss darü-
ber, wann sich ein Tausch lohnt. Moderne Hoch-
effizienzpumpen verbrauchen rund 90 Prozent 
weniger Strom. Das spart rund 50 bis 150 Euro 
Stromkosten im Jahr. Die Investition hat sich so-
mit häufig nach wenigen Jahren amortisiert.

Untersucht wird bei einer Heizungsprüfung 
auch, ob Dämmmaßnahmen an Armaturen sowie 
Rohren sinnvoll sind. Ungedämmte oder schlecht 
gedämmte Heizleitungen und Anschlüsse sollten 
mindestens so dick wie der Rohrdurchmesser ein-
gepackt werden; dies spart dauerhaft zusätzlich 
Heizenergie. Für die Umsetzung ist es sinnvoll, 
die Prüfung an einen bereits vereinbarten Termin 
zu koppeln. Die Heizungsprüfung kann auch im 
Rahmen der Durchführung eines hydraulischen 
Abgleichs nachgewiesen werden, so das Gesetz.

Die Verpflichtung zur Heizungsprüfung entfällt 
bei Heizungsanlagen mit standardisierter Gebäu-
deautomation und solchen, die einer vertragli-
chen Vereinbarung zur Energieeffizienzverbesse-
rung unterliegen. In solchen Fällen wird eine Hei-
zungsprüfung bereits regelmäßig durchgeführt. 

          Quelle: Zukunft Altbau / fl

Ziel ist, die Effizienz 
der bestehenden  

Anlagen zu erhöhen. 

ten der Heizgrenztemperatur dafür, dass die Hei-
zung wieder anspringt.

Eine besonders wichtige Effizienzmaßnahme 
ist der hydraulische Abgleich. Er sorgt dafür, dass 
an jedem Heizkörper die individuell erforderliche 
Menge Heizungswasser ankommt und auch vom 
Heizkessel entfernt liegende Heizkörper ausrei-
chend warm werden. So bleibt kein Raum unter-
versorgt. Das spart Kosten und nutzt die vorhan-
dene Wärme ideal aus. Zur Erinnerung: Beim hy-
draulischen Abgleich ermittelt man mit Hilfe einer 
Heizlastberechnung, wie gut das Gebäude ge-
dämmt ist. Das hat Auswirkungen darauf, wie viel 
Wärme jeder Raum benötigt und damit, welchen 
Bedarf an Wasserdurchfluss jeder Heizkörper hat. 
Voreingestellt wird dies über die Ventilunterteile 
der einzelnen Heizkörper.

Geprüft wird auch, wie hoch der Druck der Hei-
zungspumpe sein muss, damit die Wärme optimal 
im Haus verteilt werden kann. Ist das Heizsystem 
hydraulisch abgeglichen, regelt die Pumpe die 
umgewälzte Wassermenge automatisch nach un-
ten. In der Regel kann dann die Vorlauftemperatur 
gesenkt werden. Das spart Energie und Geld, ist 
klimafreundlicher und bereitet die Anlage für eine 
mögliche Umrüstung auf erneuerbare Energien vor.

Wichtig ist, dass der hydraulische Abgleich 
nach dem Berechnungsverfahren B durchgeführt 
wird. Das ist zwar aufwändiger, aber deutlich ef-
fektiver als das Schätzverfahren A. Für größere 
Gebäude mit sechs und mehr Wohneinheiten ist 
Verfahren B sogar zwingend vorgeschrieben und 
muss schriftlich dokumentiert und an Eigentüme-
rinnen oder Eigentümer übergeben werden.
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Ein Teil der Heizungsoptimie-

rung umfasst die richtige Ein-

stellung der Regelung.
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einem Vorhabensbeginn zwischen dem Datum der 
Veröffentlichung der Förderrichtlinie im Bundes-
anzeiger (29. Dezember 2023) und dem 31. August 
2024 kann für Heizungstechnik nach Nummer 5.3 
der Richtlinie der Antrag bis zum 30. November 
2024 nachgeholt werden. In diesem Fall ist die auf-
schiebende oder auflösende Bedingung im Liefe-
rungs- und Leistungsvertrag nicht verpflichtend. 
Für die Antragstellung wird die BzA-ID (15-stellige 
Nummer) von der Bestätigung zum Antrag (BzA) 
benötigt. Dieses Dokument erstellt der Experte für 
Energieeffizienz bzw. der Fachunternehmer, siehe 
unter Punkt 1. Der Zuschussantrag berücksichtigt 
neben den Kosten für den Kauf und den Austausch 
der Heizungsanlage auch Kosten für die Baubeglei-
tung durch einen Experten für Energieeffizienz. 

4) Vorhaben umsetzen: Sobald der Antrag-
steller die Zusage für den Zuschuss bekommen 
haben, kann mit dem Vorhaben gestartet wer-
den. Innerhalb von 36 Monaten ab Zusage der 
KfW, muss das Vorhaben vollständig abgeschlos-
sen werden. Sind die Arbeiten vollständig abge-
schlossen, muss der Experte für Energieeffizienz 
bzw. der Fachunternehmer die ordnungsgemäße 
Durchführung bestätigen und erstellt eine „Bestä-
tigung nach Durchführung“ (BnD). 

5) Ab September 2024: Identifizieren, Nach-
weise einreichen und Zuschuss erhalten: Die KfW 
ist verpflichtet, jeden Zuschussempfänger ein-
deutig zu identifizieren. Ab September 2024 kann 
die Identität entweder per Schufa-Identitäts-
Check, per Video-Identifizierung oder per Posti-
dent-Verfahren nachgewiesen werden. Anschlie-
ßend muss der Antragsteller bestätigen, dass er 
das Vorhaben vollständig durchgeführt hat. Dazu 
sind die „Bestätigung nach Durchführung“ erfor-
derlich und es müssen alle Rechnungen zu den 
förderfähigen Kosten im Kundenportal „Meine 
KfW“ hochgeladen werden. Sofern notwendig 
sind auch weitere Nachweise (zum Beispiel für 
den Einkommensbonus) hochzuladen. Die Nach-
weise sind spätestens 36 Monate nach der Zusage 
durch die KfW und innerhalb von 6 Monaten nach 
dem Datum der letzten Rechnung einzureichen. 
Ist die letzte Rechnung zur Durchführung eines 
Vorhabens vor September 2024 ausgestellt wor-
den, können die Nachweise laut KfW bis Ende 
Februar 2025 eingereicht werden. Die Zuschüsse 
werden ausgezahlt, nachdem die KfW alle Anga-
ben und die Einhaltung der Fördervoraussetzun-
gen geprüft hat.            Quelle: KfW / jv

Wichtig für SHK-Fachhandwerker ist, sich frühzeitig zu registrieren. 

So funktioniert die 
Heizungsförderung

! Ab Mai 2024 sollen auch Eigen
tümer von bestehenden Mehr

familienhäusern (mit mehr als einer 
Wohneinheit) sowie Wohnungs
eigentümer gemeinschaften 
(WEG) antragsberechtigt sein. 
Voraussichtlich ab August 2024 
sind dann Eigentümer von vermie
teten Einfamilienhäusern sowie 
Eigentümer von selbstbewohnten 
oder vermieteten Eigentumswoh
nungen in Wohnungs eigentümer
gemeinschaften antragsberechtigt 
nfassung

Diese Schritte sind einzuhalten: 
1) Experten beauftragen: Bevor ein 

Zuschuss beantragt werden kann, muss 
der Antragsteller einen Experten für Energieeffizi-
enz oder ein Fachunternehmen beauftragen und 
sich von ihm eine Bestätigung zum Antrag (BzA) 
erstellen lassen. Die BzA enthält u. a. Angaben 
zur geplanten Heizung inklusive der förderfähi-
gen Gesamtkosten sowie eine Bestätigung, dass 
die technischen Mindestanforderungen eingehal-
ten werden. Zugelassen sind Personen, die in der 
Expertenliste für Förderprogramme bei der Deut-
schen Energie-Agentur geführt sind. Fachunter-
nehmer müssen sich lediglich registrieren. 

2) Lieferungs- oder Leistungsvertrag abschlie-
ßen: Um einen Antrag stellen zu können, muss 
ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag vorliegen, 
in dem eine aufschiebende oder auflösende Be-
dingung enthalten ist. Darin wird mit dem Fach-
unternehmen vereinbart, dass der Vertrag erst in 
Kraft tritt, wenn der Antragsteller von der KfW ei-
ne Förderzusage für das Vorhaben erhalten hat. 
Aus dem Vertrag muss sich das voraussichtliche 
Datum der Umsetzung ergeben. Das Datum darf 
nicht außerhalb des Bewilligungszeitraums liegen. 
Hintergrund: Die Zuschussförderung wird nur be-
fristet zugesagt. Die Dauer der Befristung beträgt 
36 Monate ab Zugang des Zuwendungsbescheids 
bzw. der Zuschusszusage (Bewilligungszeitraum). 

Ausnahme: Bei einem Vorhabensbeginn zwi-
schen dem Datum der Veröffentlichung der För-
derrichtlinie im Bundesanzeiger (29. Dezember 
2023) und dem 31. August 2024 kann für Heizungs-
technik nach Nummer 5.3 der Richtlinie der Antrag 
bis zum 30. November 2024 nachgeholt werden. 
In diesem Fall ist die aufschiebende oder auflösen-
de Bedingung im Lieferungs- und Leistungsvertrag 
nicht verpflichtend. Die Änderung von Lieferungs- 
und Leistungsverträgen durch die nachträgliche 
Aufnahme einer aufschiebenden bzw. auflösenden 
Bedingung ist nicht zulässig. Für die Formulierung 
der aufschiebenden bzw. auflösenden Bedingun-
gen stellt die KfW auf der 458-Programmseite un-
verbindliche Musterformulierung zur Verfügung. 

3) Registrieren und Zuschuss beantragen: Vor 
dem Antrag muss man sich im Kundenportal „Mei-
ne KfW“ registrieren. Ein bestehender Account für 
das KfW-Zuschussportal kann für das Kundenportal 
„Meine KfW“ nicht genutzt werden. Bevor mit dem 
Vorhaben begonnen wird, muss der Antrag direkt 
unter „Meine KfW“ gestellt werden. Ausnahme: Bei 

BEG IN DER PRAXIS
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Das neue Gebäudeenergiegesetz – Ihr Weg zu einer Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien
Nach und nach werden wir mit mehr erneuerbaren Energien heizen. Das ist gut für das Klima und auch für Ihren Geldbeutel. Die Wahlmöglichkeiten sind nicht auf den ersten Blick verständlich. Unser Entscheidungsbaum hilft 
Ihnen durch die Paragraphen des neuen Gebäudeenergiegesetzes, die ab dem 1.1.2024 gelten. Dazu geben wir Ihnen zusätzliche Tipps (mit  gekennzeichnet), zum Beispiel wie Ihre Heizung noch umweltfreundlicher wird. 
Oder Sie nehmen die Abkürzung: Am einfachsten geht es mit einer (Hybrid-)Elektro-Wärmepumpe! ACHTUNG (mit ⚠ gekennzeichnet): Im Zweifelsfall gilt immer der Wortlaut des GEG.

Schritt 1:  
Wann muss ich eine Heizung mit erneuerbaren Energien 
einbauen?

Vertragsschluss über neue Heizung vor dem 
19.4.2023 und Einbau bis zum 18.10.2024? §71(12)

Geht es um einen Neubau?

Ein Neubau in einer Baulücke? §71(10) 
(gemäß §§ 30, 34, 35 BauGB)

Hatte die Gemeinde am 1.1.2024 mehr als 
100.000 Einwohner*innen?

Die Anforderungen gelten ab 
dem 1.7.2026. §71(8)

  Liegt vorher schon eine Wärme-
planung vor, dann 1 Monat  
nach deren Bekanntgabe

Die Anforderungen gelten ab 
dem 1.7.2028. §71(8)

  Liegt vorher schon eine Wärme-
planung vor, dann 1 Monat 
nach deren Bekanntgabe

Handelt es sich um einen Heizungstausch im Bestandsgebäude?

Es kann zunächst noch eine konventionelle Heizung eingebaut werden, zum Beispiel bei einer Havarie,  
die innerhalb von 5 Jahren nachzurüsten oder durch eine kompatible Heizung zu ersetzen ist. §71i

  Eine neue Heizung zu ersetzen ist teuer. Bereiten Sie sich mit einem geförderten Sanierungsfahrplan rechtzeitig auf den 
Heizungstausch vor!

  Für Hallenheizungen siehe §71m

Wird eine Gasetagenheizung oder Einzelraumfeuerungsanlage auf Zentralheizung umgestellt?

Die Anforderungen gelten nicht

Die Anforderungen gelten ab 1.1.2024

Es bleiben ab dem Austausch der ersten Heizung insgesamt 13 Jahre Zeit für die Umrüstung. §71l

  Vor Einbau: Pflichtberatung über et-
waige Unwirtschaftlichkeit! §71(11) 

 ⚠Wer bis zu diesen Fristen einen 
Gas-/Öl-Kessel einbaut, muss Be-
lieferung mit erneuerbaren Energien 
nachweisen, von 15 Prozent ab 2029 
bis 60 Prozent ab 2040! §71(9)

 ⚠Betriebsverbot ab 1.1.2045 für 
Heizkessel mit fossilen Brennstof-
fen: §72(4)

Schritt 2: 
Welche Heizung mit erneuerbaren Energien 
kann ich einbauen?

  Jede Heizung, die 65 Prozent erneuerbare Energie oder unvermeidbare Abwärme nutzt, 
ist zulässig §71(1). Die Art der Heizungsanlage ist frei wählbar und Kombinationen sind 
zulässig (beides mit rechnerischem Nachweis) §71(2). Bei den folgenden Lösungen und 
ihren Bedingungen gilt die Pflicht als erfüllt §71(3).

Elektro-Wärmepumpe §71c 
  Achten Sie auf ein natürliches Kältemittel 

und, bei einer Luft-Wärmepumpe, auf geringe 
Schallemissionen

Stromdirektheizung §71d
 ⚠Hoher Stromverbrauch
 ⚠Strom ist teuer

Fernwärme/Nahwärme §71b+j
  Gut für dichte Bebauung

Vor Einbau: 
Pflichtberatung 
über etwaige  
Unwirtschaft-
lichkeit (u. a. 
CO2-Preis,Ver- 
fügbarkeit von 
Brennstoffen)! 
§71(11)

Auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbarer 
Gaskessel §§71f+k

 ⚠Keine Geräte verfügbar
 ⚠Wasserstoff nicht verfügbar
 ⚠hohes Energiepreisrisiko

Wärmepumpen-Hybridheizung §71h
  Achten Sie auf die Mindestleistung der Wärmepumpe 

§ 71h(1) - Kombination mit altem Heizkessel möglich.
  Achten Sie auf ein natürliches Kältemittel und, bei ei-

ner Luft-Wärmepumpe, auf geringe Schallemissionen

Solarthermie §71e
  Große Kollektorfläche nötig; eher bei gut gedämmten 

Häusern machbar
 ⚠Zusatzheizsystem nötig. Achten Sie auf dessen 
Zukunftsfähigkeit!

Solarthermie-Hybridheizung §71h
  Achten Sie auf die Mindest-Kollektorfläche § 71h(2+3)
 ⚠Zusatzheizsystem nötig: Mindestens 60 Prozent des 
Brennstoffs müssen erneuerbar sein §71h(4+5)

Synthetisches Methan oder synthetisches 
Heizöl (65 Prozent Anteil) §71f

 ⚠Entwicklung von Verfügbarkeit und Preisen für 
den Massenmarkt noch nicht absehbar

Biomasse-Heizung 
 ⚠Begrenzt verfügbare Brennstoffe – starke 
Preissteigerung zu erwarten!
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Ein-/Zweifamilienhaus, Hallenheizung  
oder Austausch einer Einzelraumheizung?

Heizung für fossile  
Brennstoffe weiter  
zulässig §71j(1)

 ⚠Betriebsverbot ab 
1.1.2045 §72(4)

Wurde ein Vertrag über Belieferung mit  
65 Prozent erneuerbarer Wärme binnen  
10 Jahren geschlossen und hat der Wärme- 
lieferant einen Wärmenetzfahrplan? §71j(1)

Umsetzung des 
Wärmenetz-
fahrplans wird 
weiterverfolgt? 
§71j(3)

Holz-Heizkessel §71g
  Achten Sie auf die Nachhaltigkeits- 

anforderungen §71g
  Aus handbeschickten Kaminöfen werden nur  

10 Prozent-Punkte angerechnet §71(6)
 ⚠Hohe Schadstoffemissionen – achten Sie auf 
emissionsarme Geräte

Biomethan oder Bioöl (65 Prozent Anteil)
  Biomethan senkt CO2-Emissionen nur um  

40 Prozent gegenüber Erdgas.
  Achten Sie auf die Nachhaltigkeits- 

anforderungen §71f(1+2)

 ⚠Betriebsverbot ab 1.1.2045 für (Zusatz-)
Heizkessel mit fossilen Brennstoffen 
§72(4)

  Bereiten Sie sich mit einem geförderten 
Sanierungsfahrplan rechtzeitig darauf 
vor!

Liegt das Haus in Wasserstoffnetzausbau- 
gebiet (Wärmeplanung) und hat der 
Gasverteilnetzbetreiber einen genehmigten 
Umstellungsfahrplan? §71k(1)

 ⚠3 Jahre Übergangsfrist für andere EE-Heizung
  Ggf. Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten 

§71j(4) §71k(6)

Umstellungsfahrplan 
verläuft planmäßig? 
§71k(4)

Wasserstoff-
Heizkessel
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 ⚠Betriebsverbot ab 1.1.2045 für Heizkessel mit 
fossilen Brennstoffen! §72(4)

Ist der Wärmeschutz wie für ein gut gedämmtes Gebäude eingehalten? § 71d(1)+(3)

Soll es (teilweise) 
eine Brennstoff- 
Heizung sein?
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Nach und nach werden wir mit mehr erneuerbaren Energien heizen. Das ist gut für das Klima und auch für Ihren Geldbeutel. Die Wahlmöglichkeiten sind nicht auf den ersten Blick verständlich. Unser Entscheidungsbaum hilft 
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Oder Sie nehmen die Abkürzung: Am einfachsten geht es mit einer (Hybrid-)Elektro-Wärmepumpe! ACHTUNG (mit ⚠ gekennzeichnet): Im Zweifelsfall gilt immer der Wortlaut des GEG.

Schritt 1:  
Wann muss ich eine Heizung mit erneuerbaren Energien 
einbauen?

Vertragsschluss über neue Heizung vor dem 
19.4.2023 und Einbau bis zum 18.10.2024? §71(12)

Geht es um einen Neubau?

Ein Neubau in einer Baulücke? §71(10) 
(gemäß §§ 30, 34, 35 BauGB)

Hatte die Gemeinde am 1.1.2024 mehr als 
100.000 Einwohner*innen?

Die Anforderungen gelten ab 
dem 1.7.2026. §71(8)

  Liegt vorher schon eine Wärme-
planung vor, dann 1 Monat  
nach deren Bekanntgabe

Die Anforderungen gelten ab 
dem 1.7.2028. §71(8)

  Liegt vorher schon eine Wärme-
planung vor, dann 1 Monat 
nach deren Bekanntgabe

Handelt es sich um einen Heizungstausch im Bestandsgebäude?

Es kann zunächst noch eine konventionelle Heizung eingebaut werden, zum Beispiel bei einer Havarie,  
die innerhalb von 5 Jahren nachzurüsten oder durch eine kompatible Heizung zu ersetzen ist. §71i

  Eine neue Heizung zu ersetzen ist teuer. Bereiten Sie sich mit einem geförderten Sanierungsfahrplan rechtzeitig auf den 
Heizungstausch vor!

  Für Hallenheizungen siehe §71m

Wird eine Gasetagenheizung oder Einzelraumfeuerungsanlage auf Zentralheizung umgestellt?

Die Anforderungen gelten nicht

Die Anforderungen gelten ab 1.1.2024

Es bleiben ab dem Austausch der ersten Heizung insgesamt 13 Jahre Zeit für die Umrüstung. §71l

  Vor Einbau: Pflichtberatung über et-
waige Unwirtschaftlichkeit! §71(11) 

 ⚠Wer bis zu diesen Fristen einen 
Gas-/Öl-Kessel einbaut, muss Be-
lieferung mit erneuerbaren Energien 
nachweisen, von 15 Prozent ab 2029 
bis 60 Prozent ab 2040! §71(9)

 ⚠Betriebsverbot ab 1.1.2045 für 
Heizkessel mit fossilen Brennstof-
fen: §72(4)

Schritt 2: 
Welche Heizung mit erneuerbaren Energien 
kann ich einbauen?

  Jede Heizung, die 65 Prozent erneuerbare Energie oder unvermeidbare Abwärme nutzt, 
ist zulässig §71(1). Die Art der Heizungsanlage ist frei wählbar und Kombinationen sind 
zulässig (beides mit rechnerischem Nachweis) §71(2). Bei den folgenden Lösungen und 
ihren Bedingungen gilt die Pflicht als erfüllt §71(3).

Elektro-Wärmepumpe §71c 
  Achten Sie auf ein natürliches Kältemittel 

und, bei einer Luft-Wärmepumpe, auf geringe 
Schallemissionen

Stromdirektheizung §71d
 ⚠Hoher Stromverbrauch
 ⚠Strom ist teuer

Fernwärme/Nahwärme §71b+j
  Gut für dichte Bebauung

Vor Einbau: 
Pflichtberatung 
über etwaige  
Unwirtschaft-
lichkeit (u. a. 
CO2-Preis,Ver- 
fügbarkeit von 
Brennstoffen)! 
§71(11)

Auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbarer 
Gaskessel §§71f+k

 ⚠Keine Geräte verfügbar
 ⚠Wasserstoff nicht verfügbar
 ⚠hohes Energiepreisrisiko

Wärmepumpen-Hybridheizung §71h
  Achten Sie auf die Mindestleistung der Wärmepumpe 

§ 71h(1) - Kombination mit altem Heizkessel möglich.
  Achten Sie auf ein natürliches Kältemittel und, bei ei-

ner Luft-Wärmepumpe, auf geringe Schallemissionen

Solarthermie §71e
  Große Kollektorfläche nötig; eher bei gut gedämmten 

Häusern machbar
 ⚠Zusatzheizsystem nötig. Achten Sie auf dessen 
Zukunftsfähigkeit!

Solarthermie-Hybridheizung §71h
  Achten Sie auf die Mindest-Kollektorfläche § 71h(2+3)
 ⚠Zusatzheizsystem nötig: Mindestens 60 Prozent des 
Brennstoffs müssen erneuerbar sein §71h(4+5)

Synthetisches Methan oder synthetisches 
Heizöl (65 Prozent Anteil) §71f

 ⚠Entwicklung von Verfügbarkeit und Preisen für 
den Massenmarkt noch nicht absehbar

Biomasse-Heizung 
 ⚠Begrenzt verfügbare Brennstoffe – starke 
Preissteigerung zu erwarten!
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Ein-/Zweifamilienhaus, Hallenheizung  
oder Austausch einer Einzelraumheizung?

Heizung für fossile  
Brennstoffe weiter  
zulässig §71j(1)

 ⚠Betriebsverbot ab 
1.1.2045 §72(4)

Wurde ein Vertrag über Belieferung mit  
65 Prozent erneuerbarer Wärme binnen  
10 Jahren geschlossen und hat der Wärme- 
lieferant einen Wärmenetzfahrplan? §71j(1)

Umsetzung des 
Wärmenetz-
fahrplans wird 
weiterverfolgt? 
§71j(3)

Holz-Heizkessel §71g
  Achten Sie auf die Nachhaltigkeits- 

anforderungen §71g
  Aus handbeschickten Kaminöfen werden nur  

10 Prozent-Punkte angerechnet §71(6)
 ⚠Hohe Schadstoffemissionen – achten Sie auf 
emissionsarme Geräte

Biomethan oder Bioöl (65 Prozent Anteil)
  Biomethan senkt CO2-Emissionen nur um  

40 Prozent gegenüber Erdgas.
  Achten Sie auf die Nachhaltigkeits- 

anforderungen §71f(1+2)

 ⚠Betriebsverbot ab 1.1.2045 für (Zusatz-)
Heizkessel mit fossilen Brennstoffen 
§72(4)

  Bereiten Sie sich mit einem geförderten 
Sanierungsfahrplan rechtzeitig darauf 
vor!

Liegt das Haus in Wasserstoffnetzausbau- 
gebiet (Wärmeplanung) und hat der 
Gasverteilnetzbetreiber einen genehmigten 
Umstellungsfahrplan? §71k(1)

 ⚠3 Jahre Übergangsfrist für andere EE-Heizung
  Ggf. Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten 

§71j(4) §71k(6)

Umstellungsfahrplan 
verläuft planmäßig? 
§71k(4)
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 ⚠Betriebsverbot ab 1.1.2045 für Heizkessel mit 
fossilen Brennstoffen! §72(4)

Ist der Wärmeschutz wie für ein gut gedämmtes Gebäude eingehalten? § 71d(1)+(3)

Soll es (teilweise) 
eine Brennstoff- 
Heizung sein?
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Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) informiert: „Wer sich nicht als Fachunternehmer 
registriert, hat bei der neuen BEG-Heizungstauschförderung möglicherweise ein Problem!“ 

Achtung: Fachunternehmer 
benötigen eine Registrierung! 
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FÖRDERUNG BEANTRAGEN

Fachunternehmer müssen vor Antragstellung genaue Angaben zum Gebäude und zum Vorhaben machen. Außerdem 

müssen sie eine konkrete Planung für die Umsetzung der Maßnahmen vorlegen.
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Stufe 1 (Antrag): Fachunternehmer müssen 
vor Antragstellung genaue Angaben zum Gebäu-
de und zum Vorhaben machen. Außerdem müs-
sen sie eine konkrete Planung für die Umsetzung 
der Maßnahmen vorlegen. Dazu sind folgende 
Informationen notwendig:  

 – Art der alten Heizungsanlage
 – Details zur neuen Heizungsanlage
 – Angaben zu geplanten Kosten.

Die Erfassung der Daten erfolgt mittels Eingabe in 
den Portalmasken des KfW Prüftools. 

Stufe 2 (Verwendungsnachweis): Fachunter-
nehmer müssen vor der Einreichung des Verwen-
dungsnachweises eine Erklärung zur Einhaltung 
der technischen Mindestanforderungen der neu-
en Heizungstechnik und fachgerechten Durch-
führung des Vorhabens abgeben (BnD). Nur mit 
einer gültigen BnD ist eine Auszahlung des Zu-
schusses, nach der Durchführung der Maßnahme, 
möglich. 

Von einem Qualifikationsnachweise für die 
Fachunternehmen im Rahmen der Heizungsför-
derung nach der BEG-EM-2024 analog zu ande-
ren Förderprogrammen ist übrigens bisher nicht 
die Rede. Es geht also zunächst darum, einen 
durchgehend digitalen Prozess mit Vorteilen für 
alle Beteiligten zu etablieren und eine Verfahrens-
beschleunigung zu erreichen. Die Registrierung 
ist kostenfrei. 

      Quellen: BWP, KfW 
 www.energie-effizienz-experten.de / jv

Um  
Einzelmaßnahmen im 

Bereich  
Heizungstechnik zu 
begleiten, benötigen 

Fachunternehmer 
Zugang zum Prüftool 

der KfW.

Bei vielen Förderprogrammen des Bundes 
für den Gebäudebereich ist es bereits seit 
einigen Jahren notwendig, sich als an-

wendender oder nutzender Experte in ein von 
der Deutschen Energie-Agentur (dena) geführtes 
Register (Energieeffizienz-Expertenliste) einzu-
tragen. Anlass war, für Energieberatungen sowie 
Bauplanungen und -begleitungen bundesweit 
einheitliche Qualitätsstandards zu etablieren. Die 
bundeseinheitliche Liste wurde 2011 vom Bun-
deswirtschaftsministerium, vom BAFA und der 
KfW beschlossen. Und nur entsprechend ihrer 
nachgewiesenen Qualifikation können die ein-
getragenen Energieeffizienz-Experten die jewei-
ligen Förderprogramme des Bundes und Förder-
anträge begleiten. 

Fachunternehmer, deren Kunden ein von der 
KfW oder dem BAFA durchgeführten Bestandteil 
der Bundesförderung für effiziente Gebäude in 
Anspruch nehmen wollen, müssen sich aufgrund 
der Digitalisierung des Verfahrens nun ebenfalls 
registrieren. Der BWP ruft deshalb Fachunter-
nehmen auf, sich kurzfristig mit der Registrierung 
auseinanderzusetzen, um die für das BEG-EM-
Förderverfahren notwendigen IDs zu generieren. 

Die Beantragung der Heizungstauschförde-
rung (BEG-EM-2024) bei der seit 2024 neu zu-
ständigen KfW durch Heizungsmodernisierer 
(Antragsteller) ist am 28. Februar 2024 gestartet. 
Hintergrund: Im Rahmen der BEG-EM-2024 kön-
nen Fachunternehmer Förderanträge im Bereich 
„Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstech-
nik) und Heizungsoptimierung“ begleiten. Dazu 
benötigen sie einen Zugang zu den Prozessen 
der Durchführer (BAFA und KfW). Der Zugang zu 
den Prozessen des BAFA ist seit 1. Januar 2024 
möglich. Der Zugang zu den Prozessen der KfW 
erfolgt stufenweise ab 22. Februar 2024. 

Die Registrierung der Fachhandwerker ist von 
diesen Zugängen unabhängig und bereits mög-
lich. Laut BWP werden für die Registrierung be-
nötigt:

 – allgemeine Kontaktdaten inkl. E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer

 – Name der Firma / des Arbeitgebers
 – Betriebsnummer der Handwerkskarte (wenn 
Sitz in Deutschland). 

Registrierung für die digitale Zuarbeit 
bei der KfW 
Zur Rolle der Fachunternehmen im Antragspro-
zess für die Förderung bei der KfW (Heizungs-
technik): Um Einzelmaßnahmen im Bereich Hei-
zungstechnik zu begleiten, benötigen Fachunter-
nehmer Zugang zum Prüftool der KfW. Im Prüftool 
werden alle relevanten Angaben zur geförderten 
Maßnahme erfasst. Je Antrag sind eine „Bestäti-
gung zum Antrag“ (BzA) und nach Durchführung 
der Maßnahme eine „Bestätigung nach Durchfüh-
rung“ (BnD) zu erstellen. Beide Dokumente sind 
für die Heizungsförderung verpflichtend. 
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Von einem Qualifikationsnachweise für die Fachunternehmen im Rahmen der Hei-

zungsförderung nach der BEG-EM-2024 analog zu anderen Förderprogrammen ist 

übrigens bisher nicht die Rede.
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Wärmepumpenanlagen sind beim Neubau und künftig auch bei der Heizungsmodernisierung 
die führende Technik zur Wärmeerzeugung. Die Auslegung, Planung, Integration in die Wärme-
verteilung und die richtige Einstellung erfordern allerdings Know-how und rechnergestützte 
Planungswerkzeuge – insbesondere wenn die Wärmepumpen immer häufiger Bestandteil 
eines lokalen Energiesystems mit Stromerzeugung und -speicherung sind. Welche Programme 
es hierfür gibt und wie sie sich unterscheiden, zeigt Marian Behaneck in dieser Marktübersicht.

Software zur Projektierung  
von Wärmepumpenanlagen  

PLANUNG
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Die Wärmepumpenauslegung und -planung setzt Fachwissen und spezielle Software voraus.

Die Entwicklung ist beeindruckend: Im 
Jahresvergleich des Bundesverbands 
Wärmepumpe (BWP) ist der Absatz an 

Wärmepumpen im Jahr 2022 gegenüber dem 
Vorjahr um 53 % auf 236.000 Geräte gestiegen. 
Und ab 2024 sollen pro Jahr mindestens 500.000 
Heizungs- Wärmepumpen neu installiert werden. 

Diese Wärmepumpenanlagen, insbesondere 
die im Bestand, müssen sorgfältig geplant wer-
den. Denn im Betrieb erweisen sich Wärmepum-
pen als sensible „Diven“, sie arbeiten nur innerhalb 
enger Grenzen optimal. Ihre Betriebsdaten müs-
sen deshalb möglichst genau mit ihrer saisona-
len Abhängigkeit berechnet werden, damit Wär-
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mepumpenanlagen den Wärmebedarf zu jeder 
Zeit und mit der notwendigen Vorlauftemperatur 
energieeffizient bereitstellen können. 

Wärmepumpen-Simulationsprogramme lie-
fern – für die getroffenen Randbedingungen – 
präzise Prognosen zur Jahresarbeitszahl (JAZ), 
zu den Betriebskosten und zur Wirtschaftlichkeit 
und ermöglichen darüber hinaus auch die Pla-
nung und Optimierung komplexer Systeme –  
etwa die Kombinationen mit anderen Energie- 
gewinnungssystemen oder die Eigenstromnut-
zung über Photovoltaik-, Photovoltaik-Thermie- 
oder BHKW-Anlagen. 

Simulation statt Normberechnung 

Prognosen von Herstellern oder nach Regelwer-
ken ermittelte Werte unterscheiden sich häufig 
von den tatsächlichen Daten im Betrieb. Das liegt 
unter anderem daran, dass das Betriebsverhalten 
und die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpen-
heizung von zahlreichen Faktoren abhängen. Ne-
ben den Gebäude-, Lage- oder Klimadaten müs-
sen auch Wechselwirkungen, etwa zwischen den 
Quellentemperaturen und Temperaturanforde-
rungen, berücksichtigt werden. Werden mehrere 
Wärmequellen überschneidend genutzt, können 
die Regelwerke in den meisten Fällen keine Er-
gebnisse liefern. 

Außerdem unterliegen die Leistung und die 
Temperatur der Wärmequellen ebenso jahres-
zeitlichen Schwankungen wie der Heiz- und 
Warmwasserbedarf. Damit die Anlagen den An-
forderungen an den Wärmeertrag und den -kom-
fort zu jedem Zeitpunkt im Jahr 
genügen, müssen Wärmepumpen-
Betriebsdaten möglichst präzise in 
zeitlicher Abhängigkeit berechnet 
und überprüft werden. 

Simulationsrechnungen ermög-
lichen gegenüber JAZ-Rechnern 
nach VDI  4650-1 [1], die lediglich 
fundamentale Daten der Wärme-
pumpe, der Heizwassertemperaturen oder der 
Umwälzpumpenleistung berücksichtigen, präzi-
sere Berechnungen, eine Optimierung der Anla-
genkonfiguration sowie realistischere Betriebs-
kosten- und Amortisierungsprognosen. 

Im Vergleich zu Normverfahren lassen sich 
zudem höhere JAZ und damit unter Umständen 
vorteilhaftere Förderkonditionen erzielen. Aller-
dings erfordern aufgrund der Wechsel wirkungen 
und Temperaturabhängigkeiten insbesondere 
Anlagen im Gebäudebestand, Anlagen mit einem 
hohen Anteil für die Trinkwassererwärmung und 
bivalente Systeme mit mehreren Wärmeerzeu-
gern einen hohen Berechnungsaufwand. 

Präziser rechnen, einfacher optimieren

Simulationsprogramme ermitteln nicht nur die 
Betriebsdaten in Abhängigkeit von der Außen-
temperatur am Standort automatisch in der ge-

wünschten zeitlichen Auflösung. Man kann auch 
die Folgen eines veränderten Nutzungsprofils für 
die Jahresarbeitszahl und die Wirtschaftlichkeit 
einer Anlage anhand von Grafiken Kunden an-
schaulich präsentieren: Steigen der Warmwas-
serverbrauch oder die Raumtemperatur-Anfor-

derungen, sinkt die Energieeffizienz 
der Anlage. 

Projekte lassen sich auch einfa-
cher optimieren, indem man diese 
mit unterschiedlichen Randbedin-
gungen, wie Quelle, Quellengrö-
ße, Speicherlösung, Wärmepumpe, 
Betriebsweise etc. durchrechnet. 
Werden die Alternativen nachein-

ander berechnet und als kommentierte Anlagen-
variante hinterlegt, lassen sich Systeme und Kon-
figurationen einfacher vergleichen. Auch Ausle-
gungsfehler können vermieden werden, etwa bei 
der Dimensionierung von Erdsonden. Mit Simu-
lationsprogrammen kann auch der Wärmeentzug 
in kritischen Phasen überprüft werden, um eine 
Vereisung des Erdreichs zu vermeiden. 

Welche Programme gibt es? 

Wärmepumpen-Planungsprogramme gibt es für 
unterschiedliche Zielgruppen: Bauherren, Haus-
eigentümer und Handwerker können über On-
lineplaner oder JAZ-Rechner eine Anlage über-
schlägig auslegen, respektive Fördermöglichkei-
ten ausloten. Die Website des BWP bietet unter 
der Rubrik „Für Handwerker“ dafür verschiedene 
Online-Planungstools (www.bit.ly/sbz74). 
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Für die Wärmepumpenplanung werden herstellerspezifische  

Auslegungsprogramme offeriert …

1 Im Vergleich zu Norm-Berech-
nungsverfahren liefern Wär-

mepumpen-Simulationsprogramme 
präzisere Prognosen zum Energie-
bedarf und zur  Wärmebereitstellung, 
zu den Betriebskosten und zur 
Wirtschaftlichkeit und ermöglichen 
auch die Planung und Optimierung 
komplexer Systeme. 

Wärmepumpenhersteller offerieren  
zunehmend einfache, auch ohne Experten-
wissen bedienbare Auslegungsprogramme.
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In dieser Marktübersicht wird deshalb beispiel-
haft nur die eigenständige Software Plansoft von 
Vaillant vorgestellt. Herstellerspezifische Software 
kann allerdings eine wichtige Aufgabe überneh-
men, die herstellerübergreifende Programme 
schwerlich abdecken können. Beispielsweise lie-
fert ein weiteres Online-Schnellaus legungstool 
für Heizungswärmepumpen von Vaillant  pro-
jektspezifisch alle gerätespezifischen Einstellwer-
te für die Regelung (siehe unten). 

Zur Planung und Optimierung von Wärme-
pumpenanlagen eignen sich am besten herstel-
lerübergreifende Simulationsprogramme. Sie be-
rechnen die für Förderprogramme relevante JAZ 
nach VDI 4650-1 und per Simulationsrechnung, 
machen einen Betriebskostenvergleich mit ande-
ren Energieträgern bzw. Heizsystemen, ermitteln 
die jährlichen Kosten unter Berücksichtigung der 
 Lebensdauer der Komponenten, der Zinsen und 
jährlicher Energiepreissteigerungen sowie den 
Stromverbrauch und die Stromkosten gemäß den 
Tarifen verschiedener Stromanbieter. 

Ferner werden berechnet – wo sinnvoll, 
 unterteilt nach Heizung und Warmwasser – der 
Temperaturverlauf der Wärmequelle, der durch-
schnittliche monatliche Wärmebedarf, die Vor-
lauftemperatur und die Heizleistung etc. Ther-
mische Gebäudesimulationsprogramme wie DK-
Integral, IDA ICE oder Polysun Designer sind nicht 
speziell für die Wärmepumpenplanung ausgelegt, 
ermöglichen dafür aber auch gekoppelte Simula-
tionen in beliebigen Zeitschritten von Gebäuden 
und sehr komplexe Anlagenkombinationen unter 
Berücksichtigung benutzer definierter Regelstra-
tegien. 

So unterscheiden sich die Programme

Unterschiede zeigen sich bereits bei den Pro-
duktdaten für Wärmepumpen, Kollektoren, Heiz-
kessel oder Speicher: Realistische Berechnungen 
bei kritischen Betriebsbedingungen sind nur mit 
exakten Daten möglich. Je mehr Betriebspunkte, 
Kenngrößen und Leistungsdaten berücksichtigt 

Für Installateure und Fachhandelspartner von 
Wärmepumpenherstellern zur Verfügung gestell-
te kostenfreie Berechnungs- und Auslegungs-
programme von Alpha Innotec, Brötje, Remeha, 
Roth Werke und anderen bieten ähnliche Be-
rechnungsfunktionen wie die herstellerübergrei-
fenden Programme in der tabellarischen Markt-
übersicht. Allerdings enthält die Datenbank dann 
nur Gerätedaten des jeweiligen Herstellers. Meist 
handelt es sich bei den Herstellerprogrammen 
um Firmenversionen der Programme GeoT*SOL 
oder WP-OPT. 

… und flexibel einsetzbare Gebäude- und Anlagensimulationsprogramme.
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… ebenso wie herstellerneutrale Wärmepumpen-Simulationsprogramme …
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2 Die Programme von Wärme-
pumpenherstellern bieten 

ähnliche Berechnungsfunktionen 
wie die herstellerübergreifenden 
Programme, enthalten dann aber 
nur die Gerätedaten des jeweiligen 
Herstellers.

Auswahl weiterer  Programme 
zur Planung von  
Wärmepumpenanlagen

 – Alphacheck  (www. alpha-innotec.de)
 – Aquarea Designer (www.aircon.panasonic.eu)
 – Heizungsplaner (www.broetje.de)
 – JAZ-Rechner (www.waermepumpe.de)
 – Nibe DIM (www.nibe.de)
 – Novelan  Konzept (www.novelan.com)
 – Terra-Opt (www.idm- energie.at)
 – WP-Planer (www.viessmann.de)
 – Wärmepumpentool (www.stiebel-eltron.de)  
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werden, desto genauer ist das Berechnungser-
gebnis. 

Ebenso wichtig sind präzise Boden- und 
 Klimadaten für den jeweiligen Standort in Deutsch-
land, wobei erweiterte respektive weltweite Stand-
ortdaten teilweise zusätzlich erworben werden 
können. Während mit allen Programmen gängige 
Anlagentypen für Heizung oder Trinkwassererwär-
mung geplant werden können, werden Betriebs-
weisen unterschiedlich berücksichtigt. 

Auch bei der Art und Qualität der Simulation 
gibt es Unterschiede: Zum Standard von Simu-
lationsprogrammen gehören Berechnungen der 
Wärmepumpe, der Wärmequelle sowie der Ge-
bäudenutzung in der gewünschten zeitlichen 
Auflösung. Kritische Betriebsbedingungen, etwa 

3 Der Eigenstromverbrauch und 
die Autarkiequote lassen sich 

entweder über einen integrierten 
PV-Rechner oder eine Schnittstelle 
zu einem externen Programm 
ermitteln.
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Vor der Berechnung steht 

die Eingabe der Standort-, 

Klima-, Gebäude- und 

 Nutzungsdaten …
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… und die Wahl der Kompo-

nenten aus der Datenbank.

eine zu starke Auskühlung / Vereisung des Erd-
reichs, lassen sich allerdings teilweise nur  optional 
anhand zusätzlicher, detaillierter Simulations-
rechnungen untersuchen. 

Welchen Stromertrag eine Photovoltaikanlage 
bei der Eigenstromnutzung einbringt, lässt sich 
entweder über einen integrierten PV-Rechner 
oder eine Schnittstelle zu einem externen Pro-
gramm in Abhängigkeit von Standort, Ausrichtung 
und Dachneigung relativ präzise ermitteln. Damit 
lässt sich der Autarkiegrad einer  bestehenden 
Energieversorgung sowohl für die Stromversor-
gung als auch für die Wärmeversorgung eines 
Gebäudes bestimmen. 

Die Software berücksichtigt den zeitlichen 
Verlauf der Solarstromerzeugung und gibt an, wie 
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Programm-Name / Version DK-INTEGRAL / 7.30 ETU-Simulation / k.A. 
(vorher: WP-Simulation) 

GeoT*SOL / 2023 IDA ICE / 5.0 planSOFT / k.A. POLYSUN Designer / 11 WP-OPT / 5.0 

Anbieter  Delzer Kybernetik
www.dk-integral.de

Hottgenroth / ETU Software  
www.hottgenroth.de

Valentin Software  
www.valentin-software.com

EQUA Solutions
www.equa.de

Vaillant Deutschland 
www.vaillant.de

Vela Solaris  
www.velasolaris.com

WPsoft 
www.wp-opt.de; www.wpsoft-gmbh.de

Marktdaten: Jahr Einführung / Installationszahl 1984 bzw. 2018 / > 200 2009 / 2000 2011 / >1000 + Firmenversionen 1998 / ca. 1400 Firmen  
mit je 1-270 Anwendern  

2015 / k. A. (Online-Version) 2009 / > 30.000 weltweit 1999 / > 1000 + Firmenversionen  
(Windows und online)

Datenbank:
WP / Kollektoren / Kessel / Speicher /Boden- /  
Klimadaten D / A / CH / Tarife / DB erweiterbar / 
Standorte

 
+ / + / – / + / + /  
+ / + / + / – / + / alle

 
+ / + / + / + / + /  
+ / + / + / + / + / weltweit optional 

 
+ / + / + / + / – /  
+ / + / + / – / + / 8000  

 
–* / –* / –* / –* / – /  
+** / +** / +** / – / + / über Koordinaten 
und ASHRAE Fundamentals 
* generische Komponenten,  
** TRY DWD, SIA 2028, eigene importierbar

 
+ / + / + / + / – /  
+ / – / – / – / + / k. A.

 
+ / + / + / + / + /  
+ / + / + / + / + / weltweite Wetterdaten,  
Standort frei wählbar

+ / +* / +* / +* / + /  
+ / + / + / + / + / 1087, weitere weltweit,  
Klimadatenbank editierbar 
* nur Firmenversionen, sonst typische 
 Komponenten

Wärmequelle:
Erdsonde / Erdkollektor / Wasser / Abwasser /  
Luft-Luft / Luft-Wasser / Eisspeicher / ST /  
Prozesswärme / kombiniert / Sonstige

+ / + / + / + /  
+ / + / + / + /  
+ / + / Massivabsorber, KWK, Kalt- und 
Warmnetze

+ / + / + / – /  
+ / + / + / + /  
– / +

 
+ / + / + / – / 
+ / + / – / + /  
– / +

+ / +* / + / + /  
+ / + / + / + /  
+** / + / Einlesen von Messdaten 
* über Parametrisierung und Kalibrierung  
von Sonden
** über zeitlich abhängige Leistungsangabe 

+ / + / + / – /  
+ / + / – / – /  
– / +

+ / + / + / – /  
+ / + / + / + /  
+ / + / Hybridkollektoren, nicht abgedeckte 
Kollektoren, Heizkessel

 
+ / + / + / + /  
+ / + / – / + /  
+ / + / Luftvorwärmung im Erdreich,  
Abluft, Sonde-Flachabsorber-Kombination, 
Prozesswärme, Abwasser

Betrieb:
Heizung / Trinkwarmwasser / monovalent /  
monoenergetisch / bivalent / Kaskade /  
modulierend / Kühlung aktiv / passiv / Sonstige

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + / Hüllflächen-Heizung-Kühlung

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +

 
+ / + / + /  
+ / + / – /  
+ / – / – / alternativ, parallel, teilparallel, 
jeweils mono- und bivalent (6 Betriebs-
weisen)

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ /+ / + / beliebige benutzerdefinierte 
 Regelungen 

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +

+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + / Smart-Grid-ready-Schnitt stelle, 
WP-Ansteuerung über PV

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / +* / +** / Heißgasenthitzung zur  
WW-Bereitung 
* nur Firmenversionen 
** mit Solar-Zusatzmodul 

Kombination mit
PV- / ST- / PVT-Kollektor / BHKW / Spitzenlastkessel / 
Wärmespeicher / Batteriespeicher / Sonstige

+ / + / + / + / + /  
+ / + / mehrere PV-Anlagen parallel 
 unterschiedlicher Ausrichtung

 
+ / + / – / + / + /  
+ / + 

+ / + / – / – / + /  
+ / –  

+ / + / + / + / + /  
+ / + 

+* / +* / +* / +* / +* /  
+* / +* 
* über weitere planSOFT-Module 

+ / + / + / + / + /  
+ / + / Anergienetze (kalte Nahwärme),  
Quartierslösungen, E-Mobility

 
+ / + / +* / +** / + /  
+ / – / frei konfigurierbarer Energieträger 
* getrennte Berechnung PV und Thermie 
gleichzeitig
** über frei konfigurierbaren Energieträger

Eingabehilfen: 
Schemaplan / Eingabeassistent / 
Vorgabewerte / Plausibilitätskontrolle / Sonstige

– / + /  
+ / + / Koppelmatrix

 
+ / + /  
+ / + / inkl. CAD (HottCAD)

+ / + /  
+ / + 

+ / + /  
+ / + / Schemapläne importierbar

– / – /  
+ / + 

+ / + /  
+ / + / Erdsondenauslegung nach SIA

 
+* / + /  
+ / + / Handbuch mit Lösungen bei Sonder-
anwendungen, Projektcoaching möglich
* teilweise

Simulation I:
Gebäude / WP / Wärmequelle / 
Erdreichauskühlung / Regeneration / ST- / PV-Kom-
bination / Sonstige

+ / + / + / 
+ / + / + / + / COP, PCM, alle Speicher

 
+* / + / + / 
 – / – / + / +   
* optional erweiterbar

– / + / + / 
 + / – / + / +

+ / + / + / 
 + / + / + / + / dynamische Anlagen-, Re-
gelungs- und Gebäudesimulation 

– / – / – / 
 – / – / – / – 

+ / + / + /  
+ / + / + / + / Eisspeicher

 
+ / + / + / 
+ / + / + / + / WW-Speicher, passive Küh-
lung 

Simulation II:
Eigenstromverbrauch / aus PV- /  
aus BHKW-Simulation / Batteriespeicher / Sonst.

+ / + /  
+ / + 

 
+ / + /  
+ / +

+ / + /  
– / – / Schnittstelle PV*SOL

+ / + /  
+ / + 

– / – /  
– / –

+ / + /  
+ / + / Stromerzeugungsprofile, E-Mobility

 
+ / + /  
– / –

Ausgabe I:
JAZ / VDI 4650 / DIN EN 14825 / Nutzenergie /  
Stromverbrauch / Betriebskosten / Wirtschaftlichkeit /  
CO2-Einsparung / Einstellwerte WP / GEG- /  
EWärmeG-Nachweis / Sonstige

+ / – / – / + /  
+ / + / + /  
– / + / – /  
– / Ausgabedaten dynamisch simuliert

 
+ / + / – / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +* /  
+*  
* über separate Software

+ / + / – / + /  
+ / + / + /  
+ / – / + /  
+

+ / + / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +** /  
– 
DIN 4108-2 Nachweis, VDI 2078-Kühllast über 
IDA ESBO   
** über ZUB Helena

+ / + / + / +* /  
+* / +*/ +* /  
+* / – / – /  
+ 
* über weitere planSOFT-Module

+ / + / – / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / Quellentemperatur (min., max.),  
Laufzeiten, Druckverlust

+ / + / +* / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / Nachweis Anlagenaufwandszahl,  
Temperaturverlauf in Quelle, Einfluss  
Energiepreisanstieg
* mit Zusatztool

Ausgabe II:
Tabelle / Grafik / Report   
Zeitliche Auflösung h / d / w / m / y

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +

– / + / + /  
+ / + / + / + / +

+ / + / + /  
+* / + / + / + / + / (* sekundengenau) 
3D-Visualisierungen, Animationen, LEED-
Berichte 

+ / + / + /  
– / – / – / – / –

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +  
Berechnung stundenweise, Ausgabe i. d. R. 
monatsweise, individuelle Reporte

Datenschnittstellen:
Importformate:  
Exportformate: 

– 
ASCII, XLS 

 
DXF, DWG, PDF, IFC 
RTF, DOC, XLS, PDF. IFC, DXF, DWG

– 
RTF, PDF, CSV (für Import in PV*SOL)

IFC, SKP, DXF, PRN etc. 
XLS, HTML, IFC

– 
PDF, UGS

CSV
ASCII, RTF, DOC, XLS, PDF, PPT

 
HTML, Editor  
ASCII, RTF, DOC, XLS, PDF

Besonderheiten 
(Alleinstellungsmerkmale laut Anbieter)

– Dynamisches Simulationsmodell 
– COP-Optimierung 
– WP/BHKW-Kombinationen möglich

– HottCAD-Erfassung 
–  Datenaustausch zur GEG und 

 Ökobilanzsoftware

–  Einbindung PV und ST mit 
 Minutensimulation 

–  Benutzerfreundliche Navigation/Be-
dienoberfläche

–  Flexible Grafikanzeige für alle 
 relevanten Simulationsparameter

–  Variable Zeitschritte
–  Gekoppelte Simulation von Gebäude 

(multizonal), Anlage, Regelung und  
Energienetzen

–  Opensource-Modellbibliothek

–  Anforderungen TA Lärm werden über-
prüft (Schallrechner)

–  Kombinierbar mit weiteren planSOFT-
Modulen

–  Simulation Hydrauliken (ST, PV, PVT  
mit WP etc.) 

–  Regeneration und Freecooling mit  
Erdwärmesonden, Eisspeicher 

–  Regelstrategien (z. B. Kombination PV 
und WP)

–  Altgeräte-Datenbank für Gutachten  
und Umrüstung

–  Einfache Variationen zur Projekt-
optimierung, inkl. Anlagenfehler-
Simulation

–  Kompetenter Fachsupport

Preise: Einstiegs- / Komplettversion / Wartungs- 
vertrag pro Jahr (in EUR, ohne MwSt.)

850,– */ 4250,–** / 850,–, inkl. Updates 
* Ausbildungslizenz  
** inkl. 1 Jahr Support, 1 Tag Schulung 

ab 59,– pro Monat, inkl. Updates – / 595,–* / 107,10 
* inkl. 6 Monate Wartung

0,– (EBSO Light) / ab 600,– bzw.  
ab 2000,–* / k. A. 
* pro Jahr bzw. einmalig

Kostenlose Online-Version im Vaillant 
FachpartnerNET

1629,– / 3899,– / ab 439,– 395,– / 685,– / 80,–

Erläuterungen: + Ja, – Nein, k. A.: keine Angabe, a. A.: auf Anfrage, h: Stunde, d: Tag, w: Woche, m: Monat, y: Jahr.
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Programm-Name / Version DK-INTEGRAL / 7.30 ETU-Simulation / k.A. 
(vorher: WP-Simulation) 

GeoT*SOL / 2023 IDA ICE / 5.0 planSOFT / k.A. POLYSUN Designer / 11 WP-OPT / 5.0 

Anbieter  Delzer Kybernetik
www.dk-integral.de

Hottgenroth / ETU Software  
www.hottgenroth.de

Valentin Software  
www.valentin-software.com

EQUA Solutions
www.equa.de

Vaillant Deutschland 
www.vaillant.de

Vela Solaris  
www.velasolaris.com

WPsoft 
www.wp-opt.de; www.wpsoft-gmbh.de

Marktdaten: Jahr Einführung / Installationszahl 1984 bzw. 2018 / > 200 2009 / 2000 2011 / >1000 + Firmenversionen 1998 / ca. 1400 Firmen  
mit je 1-270 Anwendern  

2015 / k. A. (Online-Version) 2009 / > 30.000 weltweit 1999 / > 1000 + Firmenversionen  
(Windows und online)

Datenbank:
WP / Kollektoren / Kessel / Speicher /Boden- /  
Klimadaten D / A / CH / Tarife / DB erweiterbar / 
Standorte

 
+ / + / – / + / + /  
+ / + / + / – / + / alle

 
+ / + / + / + / + /  
+ / + / + / + / + / weltweit optional 

 
+ / + / + / + / – /  
+ / + / + / – / + / 8000  

 
–* / –* / –* / –* / – /  
+** / +** / +** / – / + / über Koordinaten 
und ASHRAE Fundamentals 
* generische Komponenten,  
** TRY DWD, SIA 2028, eigene importierbar

 
+ / + / + / + / – /  
+ / – / – / – / + / k. A.

 
+ / + / + / + / + /  
+ / + / + / + / + / weltweite Wetterdaten,  
Standort frei wählbar

+ / +* / +* / +* / + /  
+ / + / + / + / + / 1087, weitere weltweit,  
Klimadatenbank editierbar 
* nur Firmenversionen, sonst typische 
 Komponenten

Wärmequelle:
Erdsonde / Erdkollektor / Wasser / Abwasser /  
Luft-Luft / Luft-Wasser / Eisspeicher / ST /  
Prozesswärme / kombiniert / Sonstige

+ / + / + / + /  
+ / + / + / + /  
+ / + / Massivabsorber, KWK, Kalt- und 
Warmnetze

+ / + / + / – /  
+ / + / + / + /  
– / +

 
+ / + / + / – / 
+ / + / – / + /  
– / +

+ / +* / + / + /  
+ / + / + / + /  
+** / + / Einlesen von Messdaten 
* über Parametrisierung und Kalibrierung  
von Sonden
** über zeitlich abhängige Leistungsangabe 

+ / + / + / – /  
+ / + / – / – /  
– / +

+ / + / + / – /  
+ / + / + / + /  
+ / + / Hybridkollektoren, nicht abgedeckte 
Kollektoren, Heizkessel

 
+ / + / + / + /  
+ / + / – / + /  
+ / + / Luftvorwärmung im Erdreich,  
Abluft, Sonde-Flachabsorber-Kombination, 
Prozesswärme, Abwasser

Betrieb:
Heizung / Trinkwarmwasser / monovalent /  
monoenergetisch / bivalent / Kaskade /  
modulierend / Kühlung aktiv / passiv / Sonstige

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + / Hüllflächen-Heizung-Kühlung

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +

 
+ / + / + /  
+ / + / – /  
+ / – / – / alternativ, parallel, teilparallel, 
jeweils mono- und bivalent (6 Betriebs-
weisen)

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ /+ / + / beliebige benutzerdefinierte 
 Regelungen 

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +

+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + / Smart-Grid-ready-Schnitt stelle, 
WP-Ansteuerung über PV

 
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / +* / +** / Heißgasenthitzung zur  
WW-Bereitung 
* nur Firmenversionen 
** mit Solar-Zusatzmodul 

Kombination mit
PV- / ST- / PVT-Kollektor / BHKW / Spitzenlastkessel / 
Wärmespeicher / Batteriespeicher / Sonstige

+ / + / + / + / + /  
+ / + / mehrere PV-Anlagen parallel 
 unterschiedlicher Ausrichtung

 
+ / + / – / + / + /  
+ / + 

+ / + / – / – / + /  
+ / –  

+ / + / + / + / + /  
+ / + 

+* / +* / +* / +* / +* /  
+* / +* 
* über weitere planSOFT-Module 

+ / + / + / + / + /  
+ / + / Anergienetze (kalte Nahwärme),  
Quartierslösungen, E-Mobility

 
+ / + / +* / +** / + /  
+ / – / frei konfigurierbarer Energieträger 
* getrennte Berechnung PV und Thermie 
gleichzeitig
** über frei konfigurierbaren Energieträger

Eingabehilfen: 
Schemaplan / Eingabeassistent / 
Vorgabewerte / Plausibilitätskontrolle / Sonstige

– / + /  
+ / + / Koppelmatrix

 
+ / + /  
+ / + / inkl. CAD (HottCAD)

+ / + /  
+ / + 

+ / + /  
+ / + / Schemapläne importierbar

– / – /  
+ / + 

+ / + /  
+ / + / Erdsondenauslegung nach SIA

 
+* / + /  
+ / + / Handbuch mit Lösungen bei Sonder-
anwendungen, Projektcoaching möglich
* teilweise

Simulation I:
Gebäude / WP / Wärmequelle / 
Erdreichauskühlung / Regeneration / ST- / PV-Kom-
bination / Sonstige

+ / + / + / 
+ / + / + / + / COP, PCM, alle Speicher

 
+* / + / + / 
 – / – / + / +   
* optional erweiterbar

– / + / + / 
 + / – / + / +

+ / + / + / 
 + / + / + / + / dynamische Anlagen-, Re-
gelungs- und Gebäudesimulation 

– / – / – / 
 – / – / – / – 

+ / + / + /  
+ / + / + / + / Eisspeicher

 
+ / + / + / 
+ / + / + / + / WW-Speicher, passive Küh-
lung 

Simulation II:
Eigenstromverbrauch / aus PV- /  
aus BHKW-Simulation / Batteriespeicher / Sonst.

+ / + /  
+ / + 

 
+ / + /  
+ / +

+ / + /  
– / – / Schnittstelle PV*SOL

+ / + /  
+ / + 

– / – /  
– / –

+ / + /  
+ / + / Stromerzeugungsprofile, E-Mobility

 
+ / + /  
– / –

Ausgabe I:
JAZ / VDI 4650 / DIN EN 14825 / Nutzenergie /  
Stromverbrauch / Betriebskosten / Wirtschaftlichkeit /  
CO2-Einsparung / Einstellwerte WP / GEG- /  
EWärmeG-Nachweis / Sonstige

+ / – / – / + /  
+ / + / + /  
– / + / – /  
– / Ausgabedaten dynamisch simuliert

 
+ / + / – / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +* /  
+*  
* über separate Software

+ / + / – / + /  
+ / + / + /  
+ / – / + /  
+

+ / + / + / + /  
+ / + / + /  
+ / + / +** /  
– 
DIN 4108-2 Nachweis, VDI 2078-Kühllast über 
IDA ESBO   
** über ZUB Helena

+ / + / + / +* /  
+* / +*/ +* /  
+* / – / – /  
+ 
* über weitere planSOFT-Module

+ / + / – / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / Quellentemperatur (min., max.),  
Laufzeiten, Druckverlust

+ / + / +* / + /  
+ / + / + /  
+ / + / + /  
+ / Nachweis Anlagenaufwandszahl,  
Temperaturverlauf in Quelle, Einfluss  
Energiepreisanstieg
* mit Zusatztool

Ausgabe II:
Tabelle / Grafik / Report   
Zeitliche Auflösung h / d / w / m / y

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +

– / + / + /  
+ / + / + / + / +

+ / + / + /  
+* / + / + / + / + / (* sekundengenau) 
3D-Visualisierungen, Animationen, LEED-
Berichte 

+ / + / + /  
– / – / – / – / –

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +

+ / + / + /  
+ / + / + / + / +  
Berechnung stundenweise, Ausgabe i. d. R. 
monatsweise, individuelle Reporte

Datenschnittstellen:
Importformate:  
Exportformate: 

– 
ASCII, XLS 

 
DXF, DWG, PDF, IFC 
RTF, DOC, XLS, PDF. IFC, DXF, DWG

– 
RTF, PDF, CSV (für Import in PV*SOL)

IFC, SKP, DXF, PRN etc. 
XLS, HTML, IFC

– 
PDF, UGS

CSV
ASCII, RTF, DOC, XLS, PDF, PPT

 
HTML, Editor  
ASCII, RTF, DOC, XLS, PDF

Besonderheiten 
(Alleinstellungsmerkmale laut Anbieter)

– Dynamisches Simulationsmodell 
– COP-Optimierung 
– WP/BHKW-Kombinationen möglich

– HottCAD-Erfassung 
–  Datenaustausch zur GEG und 

 Ökobilanzsoftware

–  Einbindung PV und ST mit 
 Minutensimulation 

–  Benutzerfreundliche Navigation/Be-
dienoberfläche

–  Flexible Grafikanzeige für alle 
 relevanten Simulationsparameter

–  Variable Zeitschritte
–  Gekoppelte Simulation von Gebäude 

(multizonal), Anlage, Regelung und  
Energienetzen

–  Opensource-Modellbibliothek

–  Anforderungen TA Lärm werden über-
prüft (Schallrechner)

–  Kombinierbar mit weiteren planSOFT-
Modulen

–  Simulation Hydrauliken (ST, PV, PVT  
mit WP etc.) 

–  Regeneration und Freecooling mit  
Erdwärmesonden, Eisspeicher 

–  Regelstrategien (z. B. Kombination PV 
und WP)

–  Altgeräte-Datenbank für Gutachten  
und Umrüstung

–  Einfache Variationen zur Projekt-
optimierung, inkl. Anlagenfehler-
Simulation

–  Kompetenter Fachsupport

Preise: Einstiegs- / Komplettversion / Wartungs- 
vertrag pro Jahr (in EUR, ohne MwSt.)

850,– */ 4250,–** / 850,–, inkl. Updates 
* Ausbildungslizenz  
** inkl. 1 Jahr Support, 1 Tag Schulung 

ab 59,– pro Monat, inkl. Updates – / 595,–* / 107,10 
* inkl. 6 Monate Wartung

0,– (EBSO Light) / ab 600,– bzw.  
ab 2000,–* / k. A. 
* pro Jahr bzw. einmalig

Kostenlose Online-Version im Vaillant 
FachpartnerNET

1629,– / 3899,– / ab 439,– 395,– / 685,– / 80,–

Alle Angaben beruhen auf Herstellerinformationen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Stand: 1/2023
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PLANUNG

viel selbst erzeugter Strom für Warmwasser und 
Heizung genutzt wird respektive welche Über-
schüsse an einen Stromspeicher abgegeben wer-
den können. Beim Wirtschaftlichkeitsvergleich 
kann die anteilige Eigenstromnutzung unter Be-
rücksichtigung der Stromtarife bzw. der Einspei-
severgütung einbezogen werden. Schemapläne, 
Eingabeassistenten, Vorgabewerte oder Hilfetex-
te unterstützen die Eingabe, Plausibilitätskontrol-
len prüfen Eingabewerte auf Fehler und Unstim-
migkeiten. 

Zu den Ausgabedaten zählen die simulierte 
bzw. nach VDI 4650-1 oder DIN EN 14825 [2] be-
rechnete Jahresarbeitszahl, die Nutzenergie, der 
Stromverbrauch, die Betriebskosten und die Wirt-

schaftlichkeit. Darüber hinaus werden teilweise 
auch die Maximalwerte der Quellentemperatur, 
die CO2-Einsparung gegenüber konventionellen 
Systemen, Laufzeiten usw. als Tabelle oder Grafik 
in der gewünschten zeitlichen Auflösung (Stun-
de, Tag, Woche, Monat, Jahr) ausgegeben. Auch 
Schallemissionen von Luft/Wasser-Wärmepum-
pen und die Anforderungen der TA Lärm werden 
mithilfe eines Schallrechners von einigen Pro-
grammen überprüft (z. B. von Plansoft). 

Berichte und Reporte mit anschaulichen Dia-
grammen und Vergleichen unterstützen die Kun-
denberatung. Je nach Anwendungsfall (Gutach-
ten, Kaufentscheidung, Systemvergleich, techni-
sche Hilfestellung) sind verschiedene Informa-

4 Berichte mit anschaulichen 
Diagrammen und Vergleichen 

unterstützen bei der Kundenbera-
tung. Die Inhalte sollten sich dafür 
individuell anpassen lassen.

Diagramme bilden alle Er-

gebnisse in der gewünsch-

ten zeitlichen Auflösung ab.
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Unterschiedliche Anlagen-

konfigurationen lassen sich 

schnell auswählen und  

mit wenig Aufwand mitein-

ander vergleichen.
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5 Neben einer fachgerechten 
Auslegung und Montage ist 

bei der Inbetriebnahme auch die 
Wärmepumpen-Einstellung wichtig. 
Andernfalls drohen – trotz exakter 
individueller Berechnung – un nötig 
hohe Energieverbräuche und Klagen 
unzufriedener Kunden. 

Dipl.-Ing.  

Marian Behaneck

ist Fachautor zahlreicher 

Publikationen zu Hardware, 

Software und IT im  

Baubereich.

AUTOR
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Weitere Infos auf  
www.sbz-online.de
Neugierig geworden?  
Mehr rund um das Thema  
Wärmepumpe erfahren Sie in  
unserem Online-Dossier unter 
www.bit.ly/sbz_wp
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tionen wichtig. Deshalb sollten Berichtsinhalte 
individuell anpassbar sein. Exportschnittstellen 
wie ASCII, RTF, DOC, XLS, PDF ermöglichen die 
Weiterbearbeitung und den digitalen Austausch 
von Text- und Bildinformationen. 

Der Preis für herstellerunabhängige Wärme-
pumpen-Simulationsprogramme liegt zwischen 
400 und 500 Euro. Komplettversionen und Ge-
bäudesimulationsprogramme kosten deutlich 
mehr. 

Eine Frage der Einstellung

In der Praxis werden Wärmepumpen von SHK-
Installateuren sowohl montiert und eingebaut 
als auch ausgelegt und geplant. Wärmepumpen-
hersteller offerieren deshalb zunehmend ein-
fache, auch ohne Expertenwissen bedienbare  
Auslegungsprogramme. So hat etwa Vaillant 
kürzlich ein Online-Schnellauslegungstool vor-
gestellt, das vor allem Fachhandelspartner bei 
der Auslegung, Installation, aber auch der Ein-
stellung der Anlage unterstützt. Neben der fach-
gerechten Auslegung und Installation ist nämlich 
die projektspezifische Einstellung Voraussetzung 
für einen energieeffizienten und störungsfreien  
Betrieb. 

Analysen in Betrieb genommener Wärmepum-
penanlagen haben gezeigt, dass sie häufig zwar 
optimal geplant, anschließend aber nicht oder 
falsch eingestellt wurden. Das führt in der Pra-
xis zu nicht erfüllten Ertragsvorhersagen, zu ho-
hen Betriebskosten, unzufriedenen Kunden und 
bringt die Wärmepumpe als Technologie unnötig 
in Misskredit. 

Solange den bekannten Ursachen – Wissens-
defizite, zu geringe Erfahrung, fehlende Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen im Installationshand-
werk sowie dem Fachkräftemangel in der Branche 
– nicht wirkungsvoll begegnet wird, werden Wär-
mepumpen den von der Politik und neuerdings 
auch von der Gesellschaft erwarteten Beitrag zur 
Energiewende aber kaum adäquat leisten können. 
Einfach anzuwendende Wärmepumpen-Software 
ist ein wichtiger Baustein, damit die notwendige 
Qualifizierungs offensive dann auch in die Praxis 
umgesetzt werden kann. 

Bei der Planung größerer Wärmepumpenanla-
gen – insbesondere in Verbindung mit anderen 
Energieerzeugungssystemen, der Eigenstrom-

nutzung, Batteriespeichern oder ausgefeilten An-
lagenkombinationen und Regelungstechniken –  
sollte man zudem bedenken, dass diese kom-
plexen Systeme neben Simulationsprogrammen 
auch ein profundes Fachwissen zwingend vor-
aussetzen. Fachwissen, Know-how und Erfah-
rung kann auch das beste Wärmpepumpen-Pla-
nungsprogramm nicht ersetzen.
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Ein Pufferspeicher als hydraulische Entkopplung kann dazu beitragen, einen effizienten und 
störungsfreien Betrieb des Gesamtsystems Heizung zu gewährleisten, insbesondere in 
 Verbindung mit Luft/Wasser-Wärmepumpen als Wärmeerzeugern. Doch nicht immer sind 
Puffer speicher zwingend erforderlich.

Wärmepumpe und 
Pufferspeicher: Wann ist die 
Kombination sinnvoll?  

Um die Notwendigkeit eines Pufferspeichers festzulegen, gilt es zunächst zu betrachten, wozu er im Heizsystem 

mit einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger überhaupt eingesetzt wird.
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PRAXIS-CHECK
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In Heizungsanlagen mit Radiator-Heizkörpern sind Pufferspeicher meist 

 unverzichtbar, da Radiatoren nicht in jedem Betriebspunkt der Wärmepumpe  

den Mindestvolumenstrom sicherstellen können.

zunächst zu betrachten, wozu sie im Kontext 
eines Heizsystems mit einer Wärmepumpe als 
Wärmeerzeuger überhaupt eingesetzt werden. 
Grundsätzlich dienen sie auch hier dazu, Heiz-
wärme aufzunehmen und sie bei Bedarf an das 
Wärmeverteilsystem abzugeben. Dadurch kön-
nen sie gleich mehrere Funktionen erfüllen, wie 
etwa die hydraulische Entkopplung von Heizkrei-
sen. Bei dieser Entkopplung werden Wärmepum-
penkreis (Primärkreis) und Verbraucherkreis (Se-
kundärkreis) hydraulisch getrennt. 

Dadurch ist unabhängig vom Volumenstrom im 
Sekundärkreis stets ein ausreichend großer Volu-
menstrom im Wärmepumpenkreis sichergestellt. 
Für den korrekten Betrieb der Wärmepumpe ist das 
essenziell. Denn ist der Volumenstrom im Primär-
kreis zu gering, kann nicht genügend Wärme abge-
geben werden. In der Folge kühlt das in der Wärme-
pumpe zirkulierende Kältemittel nicht ausreichend 
ab, was zu einer sogenannten Hochdruckstörung 
und damit zur Abschaltung des Geräts führt. Ein 

Wer sich mit der Heizanlagenplanung in 
Einfamilienhäusern beschäftigt, wird 
unweigerlich mit der Frage konfron-

tiert, ob bei der Wärmepumpeninstallation auch 
ein Pufferspeicher zum Einsatz kommen soll – 
oder gar kommen muss. Während im Bestand 
meist kein Weg daran vorbeiführt, ist die Situati-
on im Neubau – in der Regel mit Fußbodenhei-
zung als Verteilsystem – auf den ersten Blick nicht 
ganz so eindeutig. Unter Experten entwickelt sich 
oft eine rege Debatte zwischen Befürwortern 
und Gegnern von Pufferspeichern, welche die 
Verunsicherung vieler Endkunden und eventuell 
auch noch nicht so Wärmepumpen-erprobter 
Fachhandwerker nur noch weiter vergrößert. Die 
Wahrheit liegt dabei wie so oft in der Mitte.

Mindestvolumenstrom gewährleisten, 
Taktungen reduzieren 
Um der Frage nach der Notwendigkeit von Puf-
ferspeichern auf den Grund zu gehen, gilt es, 

Durch die  
Ent kopplung von 

Wärmepumpenkreis 
und Heizkreis  
lässt sich ein  

ausreichender  
Volumenstrom 

sicher stellen und  
das Taktverhalten  

reduzieren.
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PRAXIS-CHECK

auf die vorgehaltene Heizwärme zurückgreifen, 
sodass die Wärmepumpe länger ausgeschaltet 
bleiben kann.

Ganz anders verhält es sich mit dem Einsatz ei-
nes Pufferspeichers, wenn eine Inverter-basierte 
Wärmepumpe eingesetzt wird. Diese können ihre 
Leistung stufenlos reduzieren und sind damit auch 
effizienter als Wärmepumpen mit einfachem „Ein/

Aus-Betrieb“ – auch in Verbindung 
mit einem Pufferspeicher. Denn: 
Arbeitet die Wärmepumpe im glei-
chen Leistungsbereich, wie dem 
Heizverteilsystem Leistung bzw. 
Energie zugeführt werden muss, 
ist ein Pufferspeicher erst mal nicht 
notwendig. Es wird exakt die Leis-
tung bzw. Energie dem Heizver-

teilsystem zur Verfügung gestellt, welche auch 
benötigt wird. 

Eine Zwischenspeicherung der Wärmeener-
gie ist folglich nicht notwendig und würde nur zu 
unerwünschten Wärmeverlusten durch den zu-
sätzlichen Pufferspeicher führen. Das führt dann 
wiederum zu höheren Betriebskosten. Dennoch 
ist auch bei Inverter-basierten Wärmepumpen der 
Einsatz eines Pufferspeichers je nach vorliegen-

Pufferspeicher hingegen stellt sicher, dass unab-
hängig vom Bedarf der Verbraucher Wärme an das 
Heizungswasser abgegeben werden kann.

Durch die Entkopplung von Wärmepumpen-
kreis und Heizkreis lässt sich aber nicht nur ein 
ausreichender Volumenstrom sicherstellen, son-
dern auch das Taktverhalten reduzieren – also 
das An- und Abschalten der Wärmepumpe ohne 
Inverter-Technologie. Wenn eine 
Wärmepumpe in Betrieb ist, muss 
sie aufgrund der Mindestdrehzahl 
des Verdichters immer eine Min-
destmenge an Wärme abgeben. 
Liegt die benötigte Heizenergie für 
das Gebäude darunter, muss die 
Wärmepumpe mit Ein-/Aus-Betrieb 
das durch Takten kompensieren.

Startet eine Wärmepumpe aufgrund einer zu 
hohen Differenz zu oft und läuft nur wenige Mi-
nuten, verringert das nicht nur die Effizienz, son-
dern kann auch eine Hochdruckstörung auslösen. 
Zudem verschleißen die Komponenten unnötig 
schnell. Ein Pufferspeicher verlängert die Laufzeit 
der Wärmepumpe, indem sie vor dem Abschal-
ten immer erst den Speicher belädt. Bei erneutem 
Wärmebedarf können Verbraucher dann zunächst 
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Der HSBC-200 von Stiebel Eltron vereint Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher in einem Gerät und ermöglicht  

so eine platzsparende Aufstellung. Damit sind alle Komponenten enthalten, die zur hydraulischen Einbindung von  

Luft/Wasser-Wärmepumpen in das Heizungssystem benötigt werden.

Ein Pufferspeicher verlängert die Laufzeit der 
Wärmepumpe, indem sie vor dem Abschalten 

immer erst den Speicher belädt.
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dem Heizverteilsystem sinnvoll – gerade dann, 
wenn es um die Themen Abtauung und EVU-
Sperrzeiten geht.

Abtauung sicherstellen,  
EVU-Sperrzeiten überbrücken 
Einen Spezialfall stellt in diesem Zusammenhang 
die Luft/Wasser-Wärmepumpe dar: Im Tempera-
turbereich um 0 Grad Celsius kann es zum Ver-
eisen des Verdampfers durch Auskondensieren 
von Luftfeuchtigkeit kommen. Um einen effizien-
ten Betrieb sicherzustellen, muss dieses Eis be-
darfsabhängig abgetaut werden. Dazu wird der 
Kreisprozess umgekehrt: Dem Heizungswasser 
wird über einen kurzen Zeitraum Heizenergie 
entzogen und dem vereisten Wärmeübertrager 
zugeführt. In einem System ohne Pufferspeicher 
muss das Heizverteilsystem dafür ausreichend 
Energie und Volumenstrom bereitstellen – kann 
das nicht gewährleistet werden, muss ein Puffer-
speicher eingesetzt werden. 

Auch zur Überbrückung von EVU-Sperren, bei 
denen der Energieversorger die Wärmepumpen 
in Spitzenlastzeiten übergangsweise vom Netz 
trennt, ist ein Pufferspeicher sinnvoll. In solchen 
Sperrzeiten kann der Pufferspeicher vorgehaltene 
Heizwärme bei Bedarf an das Hei-
zungssystem abgeben und so eine 
ausreichende Wärmeversorgung 
sicherstellen.

Solaranlage integrieren 

Wird die Wärmepumpe in Kom-
bination mit anderen Wärmeer-
zeugern betrieben, führt an einem 
Pufferspeicher meist kein Weg vorbei. Der Puf-
ferspeicher sammelt die Wärme aller Erzeuger 
– dabei kann es sich beispielsweise um eine So-
larthermieanlage oder einen wasserführenden 
Kaminofen handeln. Wenn eine Photovoltaikan-
lage vorhanden ist, deren Strom auch für die Wär-
mepumpe genutzt wird, kann der Pufferspeicher 
den sinnvollen Eigenverbrauch steigern, da er das 
Wärmespeichervolumen des Gebäudes erhöht. 
Bei einer Stromüberproduktion heizt die Wärme-
pumpe den Speicher auf, der die bevorratete Wär-
meenergie wiederum zeitversetzt abgeben kann. 

Fußbodenheizung kann Pufferspeicher 
im Einzelfall ersetzen 
Pufferspeicher erfüllen in Heizungsanlagen also 
eine Reihe wichtiger Funktionen – und sind da-
durch für gewisse Einsatzszenarien der Wärme-
pumpe unverzichtbar. Das gilt insbesondere für 
Anlagen, in denen ausschließlich Radiator-Heiz-
körper zum Einsatz kommen. Denn Radiatoren 
können nicht in jedem Betriebspunkt der Wärme-
pumpe den Mindestvolumenstrom sicherstellen. 
Insbesondere im Falle der Abtauung kann es im 
kritischen Temperaturbereich zu Störungen im 
Wärmepumpenbetrieb kommen. Anders gestaltet 

sich die Situation meist bei vorhandenen Fußbo-
denheizungen: In der Regel ist hier ein Pufferspei-
cher nicht zwingend erforderlich, da das Verteil-
system ein hohes Wasservolumen vorweist und 
so in vielen Fällen die Rolle des Pufferspeichers 
übernehmen kann. 

In der Praxis bringt der Verzicht auf einen Puf-
ferspeicher dennoch einige Herausforderungen 
mit sich: Um das erforderliche Mindestvolumen 
im Verteilsystem sicherzustellen, müssen eini-
ge Heizkreise dauerhaft geöffnet bleiben – das 
lässt sich aber nicht ohne Weiteres realisieren, da 
in Deutschland eine Einzelraumregelung vorge-
schrieben ist. Diese kann zur Folge haben, dass die 
Thermostatventile in einzelnen Räumen schließen, 
wodurch der Durchfluss reduziert wird und mit-
unter nicht mehr für einen störungsfreien Wärme-
pumpenbetrieb ausreicht. Ist eine Einzelraumrege-
lung gegeben, ist der Pufferspeicher  also auch bei 
einer Fußbodenheizung unumgänglich. 

Durch den Selbstregeleffekt von Flächenhei-
zungen kann technologisch gesehen jedoch oft 
auf eine Einzelraumregelung verzichtet werden. In 
solchen Fällen ist es rechtlich möglich, eine Befrei-
ung von dieser Regelung zu beantragen. Da einige 
Heizkreise dann ständig geöffnet bleiben können, 

lässt sich auch das erforderliche Min-
destvolumen sicherstellen. Durch 
die hohe Wärmespeicherkapazität 
der Fußbodenheizung können dann 
auch ohne Pufferspeicher Sperrzei-
ten überbrückt und Abtauvorgänge 
realisiert werden. Je nach Größe des 
Verteilsystems ist ein Pufferspeicher 
in vielen Fällen aber weiterhin emp-

fehlenswert, etwa um eine optimale Einbindung 
von PV-Anlagen zu gewährleisten. 

Die richtige Speichergröße

Zu welchem Zweck der Pufferspeicher letztlich 
auch eingesetzt wird: Für einen effizienten Be-
trieb der Heizungsanlage ist eine fachgerechte 
Planung und Auslegung des Speichers unum-
gänglich. Wird er zu klein dimensioniert, muss 
die Wärmepumpe häufiger takten und in kurzen 
Intervallen unter Volllast arbeiten, was sich insge-
samt negativ auf die Effizienz auswirkt. Ein über-
dimensionierter Speicher hingegen bringt nicht 
nur hohe Bereitschaftsenergieverluste mit sich, 
sondern ist auch mit höheren Investitionskosten 
verbunden. Eine grundlegende Orientierung bei 
der Speicherdimensionierung bieten die Ausle-
gungsempfehlungen nach VDI 4645. 

Nicht zuletzt sollte bei der Planung des Puffer-
speichers auch der verfügbare Stellplatz vor Ort 
berücksichtigt werden. Häufig kommt neben dem 
Puffer- auch ein Trinkwarmwasserspeicher zum 
Einsatz – allerdings ist nicht überall ausreichend 
Platz für zwei Speicher vorhanden. Hier sind so-
genannte Integralspeicher die optimale Lösung: 
Sie vereinen Trinkwarmwasserspeicher und Puf-

Dem Heizungswasser wird über einen  
kurzen Zeitraum  Heizenergie  entzogen  
und dem vereisten Wärmeübertrager  

zugeführt.
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ferspeicher in einem Gerät und ermöglichen so 
eine platzsparende Aufstellung. Ein Beispiel für 
einen solchen Kombispeicher ist der HSBC-200 
von Stiebel Eltron: Im Gerät sind bereits alle Kom-
ponenten enthalten, die zur hydraulischen Ein-
bindung von Luft/Wasser-Wärmepumpen in das 
Heizungssystem benötigt werden. So ist bereits 
eine Umwälz-Ladepumpe zur Trinkwasserberei-
tung und für den Heizkreis integriert. 

Ebenso enthalten ist eine Multifunktionsgruppe, 
die weitere Komponenten in einer einzigen kom-
pakten Baugruppe zusammenfasst – darunter etwa 
das 3-/2-Wege-Umschaltventil, welches die hyd-
raulische Trennung von Raumheizung und Trink-
warmwasserbereitung gewährleistet. In der Einheit 
sind zudem eine elektrische Not-/ Zusatzheizung, 
verschiedene Mess- und Überwachungselemente 
sowie das Sicherheitsventil für den Heizkreis unter-
gebracht. Durch den hohen Integrationsgrad der 
Speicherlösung werden Planung und Installation 
somit insgesamt deutlich vereinfacht. 

Fazit

Schon diese kurze Ausführung zeigt: Ob ein Puf-
ferspeicher zum Einsatz kommen muss, hängt im-
mer vom jeweiligen Einzelfall ab: In Altbauten mit 
Radiator-Heizungen ist der Pufferspeicher häufig 
die richtige Wahl, um den Mindestvolumenstrom 
für den Wärmepumpenbetrieb sicherzustellen. In 
gut gedämmten Neubauten mit Fußbodenhei-
zung hingegen kann je nach Anwendungsfall auf 
einen Pufferspeicher verzichtet werden – jedoch 
nur, wenn auch die Einzelraumregelung entfällt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen – etwa um 
verschiedene Heizkreise zu entkoppeln oder ei-
ne PV-Anlage zu integrieren – ist aber auch hier 
der Einsatz eines Speichers ratsam. Angesichts 
der Vielfalt an möglichen Einsatzszenarien emp-
fiehlt es sich, die Zusammenarbeit mit einem eta-
blierten Wärmepumpenhersteller zu suchen. Im 
Schulterschluss bewegen sich Planer und Instal-
lateure letztlich immer auf der sicheren Seite. 
www.stiebel-eltron.de 
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Wird die Wärmepumpe in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern betrieben, 

führt an einem Pufferspeicher meist kein Weg vorbei. Der Pufferspeicher sammelt 

die Wärme aller Erzeuger – dabei kann es sich beispielsweise um eine Solarthermie-

anlage handeln.

In der Praxis bringt 
der Verzicht auf einen 
Puffer speicher einige 
 Herausforderungen 

mit sich.
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Fachbuch: Effizienter Betrieb von Wärmepumpenanlagen

Wärmepumpen sind aus dem Heizungs-
markt nicht mehr wegzudenken. Allerdings 
wirken sich Fehler bei der Auslegung, Di-
mensionierung und Anwendung bei kei-
nem anderen Heizsystem so gravierend aus 
wie bei Wärmepumpen-Heizungsanlagen. 
Es handelt sich um ein System, welches nur 
effizient arbeitet, wenn alle Komponenten 
optimal aufeinander abgestimmt sind. Der 
Autor Hans-Jürgen Seifert, ein erfahrener 
Ingenieur und Sachverständiger, zeigt mit 
dem Buch „Effizienter Betrieb von Wärme-
pumpenanlagen“, wie man Fehler bei der 
Planung und Installation vermeiden und 
ungenutzte Potenziale erkennen kann. Er 
kombiniert theoretisches Wissen mit prak-
tischen Erfahrungen aus seiner langjähri-
gen Gutachtertätigkeit, um ein umfassen-
des Verständnis für die Planung, Installation 
und den Betrieb von Wärmepumpensys-
temen zu vermitteln. Der Autor bringt die 

wichtigsten Grundsätze für einen störungs-
freien Betrieb von Wärmepumpen auf den 
Punkt. Eine Reihe von Checklisten gibt dem 
Fachmann und Anlagenbetreiber darüber 
hinaus ein gutes Werkzeug an die Hand, 
bestehende Anlagen zielgerichtet auf eine 
effiziente Arbeitsweise hin zu untersuchen 
und zu optimieren. Die vorliegende 3. Auf-
lage berücksichtigt die wichtigsten neuen 
Entwicklungen:

 – Warmwasserbereitung in 
 Mehrfamilienhäusern

 – Vertiefende Analyse zur Integration 
von Wärmepumpensystemen in 
 bestehende Heizungsstrukturen

 – Aktualisierte Fallstudien und 
 Anwendungsbeispiele.

Das Werk umfasst 256 Seiten, es ist im VDE-
Verlag erschienen und kostet 44 Euro. Die 
ISBN lautet 978-3-8007-5847-0.
www.vde-verlag.de
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Unser SHK-Ausbildungsordner ist mehr als nur ein Ordner:

   Hilfreiche Online-Funktionen wie Datensafe und Vorlagen 
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   Ganz neu: Sonderheft „WISSEN kompakt“ 
Alle wichtigen SHK-Themen erklärt in einem 
Heft als PDF zum Download

Jetzt Ordner bestellen unter: 
www.sbz-monteur.de | 0711�/�6 36 72 410
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